
Stenografivni zapisnik
s e s t n a j s t e  s e j e

dezelnega zbora Ljubljanskega
dne 25. septembra 1868. leta.

Nazoci: P r v o s e d n i k :  Dezelni glavar K a r l  plem. 
W u r z b a c h . — V l a d i u a  z a s t o p n i k a :  Dezelni 
predsednik C o n r a d  pl. E y b e s f e l d  in vladni 
svetovalee Ro t h .  — Vsi ulanovi razun: Knezoskof 
dr. W i d m a r ,  grof C o r o n i u i ,  dr. K l u n ,  grof 
Ma r g h e r i ,  p l . L a n g e r ,  vitez G a r i b o l d i ,  baron 
l i a s t e r n ,  baron A p f a l t r e r n .  — Z a p i s n i -  
k a r :  Poslauec D e s c h m a n n .

l l i i e v i i l  r e d i  1. P orocilo  Solskega odbora o v lad in i pred- 
log i zastran realk . —  2. Porocilo  od sek a za posilno dclavnico  
o slnzbinem  napotku za posilno delavnico. — 3 . l ’oroCllo 
d eie ln eg a  odbora o racuuskem  sk lepu  zak lada za  zemljiäßuo 
odvezo za 186G. 1. — 4 . l'oroöilo deüelnega odbora, s  k tcrim  
d okazuje zasluzek  posiljencev. — 5. Poroöilo dezelnega od
bora o prosnji m estnega zupnika pri sv. J a k o p u , gospoda  
G ustava K östla , r da b i se  dovolil prinesek  za  stavbo M a- 
rijne sta tue na Sentjakopskem trgu.

Stmoglliphischkl Dmcht
der sechszehnten Sitzung 

d e 8  L a n d t a g e s  z u  J E a i t a d i

am 2 5 . September 1 8 6 8 .

Anw esende r V o r s i t z e n d e r :  Landeshapptmaim Carl 
v. Wurzbach.  — Ve r t r e t e r  der k. k. R e g i e r u n g :  
Vandespräsident Conr ad  v. Eybes f e l h ;  Regierungs- 
rath Roth. — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme 
von Sr.fürftbifchöflichenGnaden Dr. Wi d me r  und der 
Herren Abgeordneten: Graf Cor on i n i ,  Dr .  5ktun,  
v . Langer ,  Ritter v. G a r i b o l d i ,  Baron Ras t ern,  
Baron A p f a l t r e r n .  — Schr i f t f üh r e r :  Abge
ordneter Deschmann.

T a g e s o r d n u n g : 1. Bericht des Ausschusses für Schulangclegen  
heiten über die Regierungsvorlage, betreffend die Realschule. —  
2. Bericht des Ausschusses für Zwangsarbeitshaus Angelegen
heiten, betreffend die für die Zwangsarbeits-Anstalt bestimmten 
Dienstes-Jnstructionen, —  3. Bericht des LandesansschusseS, wo
mit der Rechnungsabschluß des G m ndentlastnngs Fondes pro 
1866  vorgelegt wird. —  4. Bericht des Landesausschnsses mit 
einer Nachweisung über den Berdienst der Zwänglinge. - 5>. Be  
licht deS t'anfccüausfdmffcd über das gestellte Ansuchen des S tadt- 
Pfarrers zu S t .  J ak ob , Herrn Gustav Äüstl, um B ew illigung  
eines B eitrages zur Herstellung der Marienstatue am S t .  J a -  
koböplaye.

f t b w e i t  i P etic ijo  —  P orocilo  so lskega  odseka o v lad in i pred- 
log i zastran  realk  — Se odobri. —  Porocilo  od sek a za p o 
silno delavnico o sluzbinem  napotku  za p osilno delavnico
—  Se odobri v 2. in  3 . branju. —  P orocilo  d e ie ln eg a  od
bora, v kterim  dokazuje zasluüek p osiljencev  —  Se odobri.
— P orocilo  dezelnega odbora o racunskem  sk lepu  zak lad a  
za  zem ljisöno odvezo za  1866. 1. —  Se potrdi. —  Poroöilo  
deüelnega odbora o proänji St. .Takopskega iu p n ik a , gospoda  
G ustava K östla , da bi sc dovolil prinesek  za stavbo M arijne  
Statue na St. Jakopskem  trgu  —  Se dovoli po Dr. Costovem  
pred logu  500  gold. iz  stanovskega zak lada. -  D nevni red  
priliodnje seje. — K onee.

I n h a l t :  Petitionen. — Bericht des Ausschusses sitr Schnlangelegen  
heilen über die Regierungsvorlage, die Realschule betreffend —  
Annahme des AuSschußaittrages. Bericht des Ausschusses für 
ZwaugSarbeitShaus Angelegenheiten, betreffend die ftir dieZw angs- 
arbeits Anstalt bestimmten Dienstes Instructionen —  Annahme 
der Ausschnßantriige in 2. und 3. Lesung. Bericht des Landes 
ausschusses m it einer Nachweisung über den Berdienst der Zwäng 
linge —  Annahme des Ausschußantrages. — Bericht des Lau- 
desausschusses, womit der Rechnungsabschluß des Ärundent- 
lastungs Fondes pro 1866 vorgelegt wird Annahme des 
Ausschußantrages. - -  Bericht des Landesausschusses über das 
gestellte Ansuchen des S tadtpfanerS  zu S t .  Jakob, Herrn Gustav 
Köstl, um B ew illigung eines B eitrages zur Herstellung der 
M arienstatne am S t .  Jakobsplatze Erledigung desselben durch 
B ew illigung einer Subvention  an s dem LandeSsonde. T a g es
ordnung der nächsten S itzung. —  Schluß.

(Seja se zavne o Äv. minnti c m  10. uro, — Beginn der Kihnng 10 Uhr 20 Min.)

XVI. Sitzung.
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Landeshauptmann:
Das hohe Haus ist beschlußfähig.
Ich eröffne die Sitzung und bitte den Herrn Schrift

führer, das Protokoll der letzten Sitzung vorzutragen.
(Schriftführer D r. Prevc liest dasselbe floveuisch — 

Zapisnikar dr. Prevc ga bere slovenski.)
I s t  etwas gegen die Fassung des Protokolls zu erin

nern? (Nach einer Pause — Po prestanku:)
Wenn nicht, so ist dasselbe vom hohen Hause ge

nehmiget.
Ich habe dem hohen Hause folgende Mitteilungen zu 

machen:
Der Herr Lanbeshanptmann - Stellvertreter hat mich 

für Montag und Dienstag um Urlaub ersucht, ich habe 
ihm denselben in Folge des mir zustehenden Befugnisses 
ertheilt.

Die Obmänner der betreffenden Ausschüsse machen an 
die Herren Ausschußmitglieder nachfolgende Einladungen, 
und zw ar:

Die Herren Mitglieder des Finanzausschusses werden 
zu einer Sitzung auf Sonntag 10 Uhr Vormittags einge
laden.

Bezüglich der hochwichtigen Fragen in der Gruud- 
uud Gebäudebesteuerung wünscht sich der Finanzausschuß 
zu verstärken und bittet nachfolgende Herren, bei obgenannter 
Sitzung erscheinen zu wollen.

Die Herren:
Freiherr v. Apsaltrern;
Koren;
Johann Kosler, in dessen Verhinderung Herr Peter 

Kosler;
v. Langer;
Pintar;
Terpiuc.
Peticijski odbor ima po dokoncani zborevi seji 

svojosejo.
Öolski odbor ima danes popoldue ob 4. uri sejo.
Der Ausschuß für den Rechenschaftsbericht hält eine 

Sitzung morgen Samstag 9 Uhr Vormittags.
Es sind an den hohen Landtag zwei Petitionen ein- 

gelaugt.
Die erste wurde von dem Herrn Vandtagsabgeordneten 

Koren überreicht uud lautet (liest — bere):
„Prosnja cestnega odbora in zupanij okraja Pla- 

ninskega za podporo iz dezelnega zaklada za poprav- 
ljanje cest.“

Ich werbe diese Petition dein Finanzausschüsse zu
weise». (Rufe: Odboru za ceste! — Straßenausfchuß!)

Also beut Ausschüsse für Straßenbauten.
Die zweite Petition, überreicht vom Herrn D r. Vovro 

Toman, lautet (liest —  bere):
„ProSnja mestne srenje Novegamesta za zagovor 

in podporo visocega dezelnega zbora, da bi se prihodnja 
dolenjska zeleznica ljubljansko-karlovska dotikala No- 
vega mesta, postavivSi tu ali pa v najbliznji okolici svoj 
kolodvor.“

Wirb diesfalls ein Antrag gestellt?

Poslaiiec dr. Toinan:
Predlagam, naj se ta proänja izrocf gospodarskemu 

odseku.
Landeshauptmann:

Diese Petition wird also dem volkswirthschastlichen 
Ausschüsse zugewiesen, wenn keine Einwendung geschieht.

Ich habe heute nachfolgende Vorlagen an bic Herren 
Abgeorbneten vertheilen lassen:

1. Note bes hohen Lanbespräsibinms, betreffenb die 
Ausfertigung bes Gesetzes wegen zwangsweiser Vertheilung 
ber Hutweiden auch im deutschen Originaltexte.

2. Poroöilo zarad uresniöenja ravnopravnosti slo- 
venskega jezika v javnih solah in uradnijali na Kranjskem.

3. Bericht des VerfasfungSausschufses über die Re
gierungsvorlage wegen Aendernng des Laibacher Stadt- 
statutes.

4. Poroöilo ustavnega odbora o vladinih pre dlogih 
in premembi dezelnega volilnega reda sploli.

Wir kommen nun zur heutigen Tagesordnung.
Erster Gegenstand derselben ist:
Porocilo Solskega odbora o vladini predlogi zastran 

realke.
Es ist das letzte mal diese Regierungsvorlage im Hause 

nicht v o rg e tra g e n  w o rb en  und habe ich mir V orbehalten , chc 
b e r Ausschußbericht e r s ta tte t  wirb, biesen Gesetzentwurf im 
hohen Hause leseu zu lassen.

Ich bitte baher beit Herrn Berichterstatter, dieses 
Gesetz zu lesen, wenn nicht ein anderer Antrag gestellt wird.

1‘oslanec ilr. Costa:
Prosim besede. Jaz mislim, ker je vendar ta 

predloga natisnjena v rokah vseh gospodov poslancev, 
da bi dezelni zbor spoznal tako, kakor da bi bila ze 
braua in da se samo natisne po stenografiönib spisib.

Landeshauptmann:
Wirb der soeben vernommene Antrag unterstützt?
Ich bitte jene Herren, welche benselben unterstützen, 

sich zu erheben. (Geschieht — Zgodi se.)
Er ist hinlänglich unterstützt.
Wünscht Jemand der Herren das Wort ? (Nach einer 

Pause — Po prestanku:)
Wenn nicht, so bitte ich abzustimmen über den Antrag 

des Herrn D r. Costa, baß von ber Vorlesung bieser Re
gierungsvorlage Umgang genommen, bieselbe jeboch in bas 
stenographische Protokoll aufgenommen werbe.

Diejenigen Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich — Nijeden ne vstane.)

Der Antrag ist vom hohen Hause genehmiget.

(Die Regierungsvorlage lautet — Vladina predloga 
se glasi tako-le:)

„ G e s e t z ,
w i r k s a m  f ü r  d a s  H e r z o g t h u m  Ä r a i n ,  

betreffend die Realschulen.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ l.
Der Zweck der Realschule ist:
1. Eine allgemeine Bildung mit besonderer Berück

sichtigung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Discipli- 
neu zu gewähren;

2. die Vorbereitung für die höheren Fachschulen (poly
technische Institute, Forstakademieu, Bergakabemien u. s. w.)



§  2 .

Vollständige Realschulen bestehen aus sieben Classen, 
deren jede einen Iahrescurs bildet und zerfallen in der 
Regel in Unter- und Oberrealschulen.

8 3.
Die Unterrealschule bereitet auf die Oberrealschule vor 

uud bezweckt zugleich für jene, welche nach Absolvirung der
selben in's praktische Leben übertreten, eine bis zu einem 
gewissen Grade abschließende allgemeine Bildung. Sie be
steht aus vier Jahrgängen.

8 4.
Als Borbcreitnngsschnle für die Oberrealschule kann 

auch das vierclafsige Realgymnasium dienen.

8 5.
M it den Uuterrealschuleu können mit Rücksicht auf die 

wirthschastlicheu Verhältnisse des Landes Facheurse zur Er- 
theilung eines gewerblichen oder landwirthschaftlicheu Unter
richtes in Verbindung gebracht werden.

§ 6.
Die Oberrealschule besteht aus 3 Jahrgängen. Sie 

setzt den in der Unterrealschule begonnenen Unterricht fort 
und ist ipecielle Vorbereitnngsschule für die höheren tech
nischen Fachstudien. Sie besteht nirgends für sich, sondern 
überall in Verbindung mit einem vierelassigen Realgym 
nasinul.

(§ 5.) Beide zusammen bilden eine einzige Lehranstalt 
unter einem gemeinsamen Direktor. Wohl aber können Un- 
terrealschulen ohne eine Oberrealschnle gegründet werden.

8 7.

Die Realschulen sind entweder öffentliche oder Privat- 
realfchnlen. Als öffentliche Realschulen gelten diejenigen, 
welche das Recht haben, staatsgiltige Zeugnisse auszustellen.

(§ 27.) Nur die Zeugnisse öffentlicher Realschulen 
haben Giltigkeit in jenen Fällen, in welche» überhaupt Zeug
nisse über Realschulbildung gesetzlich gefordert werden.

Privatschüler haben sich, um solche Zeugnisse zu erlan
gen, der Prüfung an einer öffentlichen Realschule zu unter
ziehen.

Die ausschließlich oder zum größeren Theil aus S taats
mitteln erhaltenen Realschulen sind Staatsrealschulen.

Die Leitung dieser Anstalten liegt ganz und in jeder 
Beziehung in der Hand der k. k. Schulbehörde».

II. Die Lehrgegeustände.

8 8.

Unterrichtsgegenstände der Realschule sind:

A. O b l i g a t e  Lehr gegeus t ände .

a) Religion;
b) Sprachen, und zwar die Landessprache, wo sie Unter

richtssprache ist, dann die französische und die eng
lische Sprache;

c) Geographie und Geschichte;
d) Mathematik (Arithmetik, Algebra, Geometrie);
e) Darstellende Geometrie;
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f) Naturgeschichte;
g) Physik;
h) Chemie;
i) Geometrisches uud Freihandzeichnen; 
k) Kalligraphie.

B. Fr e i e  Le hr gegeus t ände .

Die Landessprachen, wo sic nicht Unterrichtssprache» 
sind, die deutsche Sprache, daun Modelliren; Stenogra
phie, Gesang, Gymnastik.

Andere freie Gegenstände können an den Realschulen 
nach Bedürfniß mit Genehmigung des k. k. Landesfchnl- 
rathes eingeführt werde».

Die Vertheilung der Lehrgegeustände auf die einzelnen 
Classen und die darauf zu verwendende Stundenzahl wird 
im Verordnungswege festgesetzt.

8 9.
Jede Landessprache kann Unterrichtssprache an den 

Realschulen sein. Die Bestimmung der Unterrichtssprache 
steht demjenigen zu, der die Unterrichtsanstalt erhält. T ra
gen mehrere hiezu bei, so wird die Unterrichtssprache durch 
Vereinbarung festgestellt.

8 H).
Ob nnd welche der Landessprachen ei» Schüler außer 

der Unterrichtssprache zu erlerne» hat, bestimmen die Eltern 
oder Vormünder beim Eintritte in die Schule. Die so be
zeichnet! Sprache tritt sodann für die Schüler in den Kreis 
der obligaten Lehrgegenstände.

III. Gon der Aufnahme und Lntlaffung der Schüler.

8 H .
Die regelmäßige Aufnahme der Schüler findet im 

Herbste unmittelbar vor dem Beginne des Schuljahres statt.
Zur Aufnahme in die unterste Classe ist erforderlich:
1. Daö vollendete oder in dem ersten Quartale des 

betreffenden Schuljahres zur Vollendung gelangende zehnte 
Lebensjahr;

2. der Nachweis über den Besitz der erforderlichen 
Borkenntniffc, welcher durch eine Aufnahmsprüfung gelie
fert wird.

Eine solche Aufnahmsprüfung ist zum Eintritte in eine 
höhere Classe auch in allen denjenigen Fällen erforderlich, 
in welcher der Aufnahmswerber ein Zengniß über die Zu- 
rücklegung der unmittelbar vorhergehenden Classe an einer 
öffentlichen Lehranstalt der im Reichsrathe vertretenen König
reiche und Länder nicht beigebracht hat.

Die bei den Aufnahmeprüfungen zu stellenden Anfor
derungen werden im Verordnungswege geregelt.

8 12.

Der Uebertritt aus einer Lehranstalt in eine andere 
am Schlüsse des ersten Semesters ist nur in besonders wich
tigen Fällen zu gestatten.

Wenn Schüler während des Semesters die Ausnahme 
in eine Realschule nachsuchen, so steht, abgesehen von den 
Fällen der Uebersiedlung der Eltern oder ihrer Stellvertre
ter, in welchen dem Schüler die Ausnahme in eine öffent- 

' licht Lehranstalt nicht verweigert werden kann, die Entschei
dung dem Lehrkörper zu.
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§ 13.

Außerordentliche Schüler, welche nicht an dem gesamm- 
ten Unterrichte theilzunehmen, sondern nur einzelne Lehr- 
gegenständc zu hören wünschen, dürfen in den unteren Clas- 
sen nicht ausgenommen werden. I n  den oberen Classen steht 
die Entscheidung dem Lehrkörper zu.

I n  keinem Falle darf aber die gesetzlich vorgeschriebene 
Maximalzahl der in einer Classc aufzunehmenden Schüler 
überschritten werden. (§ 14.)

8 14.
Die Zahl der Schüler in einer (Masse soll in der Regel 

nicht über 50 steigen. Wo die Anzahl der Schüler nach 
einem dreijährigen Durchschnitte 60 erreicht, darf eine wei
tere Ausnahme nur unter der Boraussetzung stattfinden, 
daß Parallelelassen errichtet werden.

8 15.
Semestral- und Jahresprüfuugeu finden für öffent

liche Schüler nicht statt.
Am Schlüsse eines jeden Semesters erhält jeder Schüler 

ein Schnlzcngmß. Auf Grund der Gesammtleistungen eines 
Schülers während des Schuljahres entscheidet die Lehrer- 
conferenz über das Borrücken desselben in den nächst höhe
ren Jahrgang.

Wenn ein sicheres Urtheil über die Reife eines Schü
lers zum Aufsteigen in die höhere Claffe nicht gefällt wer
den kann, wird in Gegenwart des Direetors eine Bersez- 
znngsprüfnng gehalten.

Besteht das Hinderniß der Bersetzbarkeit in den un
genügenden Leistungen in einem einzigen Gegenstände, so 
kann dem Schüler die Erlanbniß zur Ablegung einer Wie
derholungsprüfung vor Beginn des neuen Schuljahres er- 
theilt werden, von deren günstigem Erfolge das Borrücken 
in die höhere Classe abhängt.

8 16.

Zum Bchusc des Nachweises, daß die Realschüler sich 
die für das Aufsteigen in die technische Hauptschule erfor
derlichen Kenntnisse erworben haben, werden M aturitäts
prüfungen eiiigcführt.

M it der Vornahme derselben werden besondere Com
missionen betraut.

Die Mitglieder derselben werden vom Minister für 
Eultus und Unterricht ernannt, wobei als Grundsatz zu 
gelten hat, daß Professoren der technischen Studienanstalten, 
Schnlinspeetoren, Direktoren und Professoren der Realschulen 
Mitglieder der Commission sein sollen.

§ 17.

Jeder Realschüler wird am Schlüsse des letzten Ja h 
res des Realschnleurses zur Maturitätsprüfung zugelassen.

Er hat sich zu diesem Zwecke drei Monate vor dem 
Schluffe des Schuljahres bei dem Vorsitzenden der Prü- 
fnngscommission, vor welcher er die Prüfung abzulegen be
absichtigt, zu melden.

Privatstndirende, welche an keiner öffentlichen Real
schule eingeschrieben waren und kein öffentliches Zengniß 
erhalten haben, haben sich ebenfalls zu derselben Zeit zu 
melden und werden zur Maturitätsprüfung zugelassen, wenn 
sie das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben.

8 18.

Die näheren Bestimmungen über die Maturitätsprü
fung werden im Berordnungswege geregelt.

IV. F o n  den L eh rk rä ften .

8 io.
Die Befähigung der Lehrer wissenschaftlicher Fächer 

an den Realschule» wird durch eine Prüfung ermittelt, 
mit deren Abhaltung eigene, vom Minister für Cultus 
und Unterricht bestellte Prüfnngs-Commissionen betraut sind.

Die zu Mitgliedern derselben ernannten Männer sollen 
die verschiedenen Zweige des Unterrichts in wissenschaft
licher und zugleich in didaktischer Richtung vertreten.

Die näheren Bcstimmnngen über die Besähignngs- 
prüsnng für das Lehramt, insbesondere das Maß der An
forderungen in den einzelnen Lehrgegenständen, werden im 
Verordnungswege geregelt.

8 20.

Rur jene Lehrindividnen, welche sich ein Lehrbesähi- 
gungSzengniß erworben haben, können als wirkliche Lehrer 
an den Realschulen angestellt werden.

Die Anforderungen, welche an die Nebenlehrer für 
Gesang, Gymnastik uud ähnliche Gegenstände zu stellen sind, 
werden im Verordnungswege geregelt.

Lehramtseandidaten, welche während ihres Probejahres 
oder nach demselben zum Lehren verwendet werden, heißen 
Hilfslehrer.

§ 2 1 .

Für die obligaten Lehrfächer werden in einer vollstän
digen Realschule neben dem Religionslehrer noch 12, an 
einer vierclassigen Unterrealschnle 7 wirkliche Lehrer mit 
Einschluß des DirectorS bestellt.

§ 22.
Der Director ist mit der unmittelbaren Leitung der 

Realschule uud eventuell der damit in Verbindung gesetzten 
Fachcnrse betraut.

Die sämmtlichen wirkliche» Lehrer bilden unter dem 
Vorsitze des Direktors die Lehrerconferenz, deren Befugnisse 
im Berordnungswege normirt werden.

8 23.

Der Director ist an vollständigen Realschulen zn 6 
bis 8, an Unterrealschulen zu 8 bis 10 Stunden wöchent
lich verpflichtet.

Den wirklichen Lehrern wissenschaftlicher Fächer sollen 
in der Regel nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich zu
gewiesen werbe«. Nur im Falle einer zeitweiligen Sup- 
pliruug eines Lehrers kann ein Mitglied des Lehrkörper«, 
jedoch nicht länger als zwei Monate hindurch, zu mehr als 
20 Stunden verhalten werden. T ritt die Notwendigkeit 
einer längeren Supplirung ein, so hat der Lehrer einen 
Anspruch auf die normalmäßige Substitutionsgebühr. Die 
Lehrer des Zeichnens können bis zu 24 Stunden wöchent 
tich verhalten werden.

Dem Direetor steht es zn, die wöchentliche vorschrifts
mäßige Zahl der Unterrichtsstunden mit Rücksicht auf das 
Lehrfach, die Menge der Schüler oder der Eorrecturen, 

i überhaupt des Lehrbedürfniffes, um wöchentlich 2—3 ©tun



den für einzelne Lehrer zu ermäßigen, von welcher Ver
fügung er an den Landesschulrath die Anzeige zu er
statten hat.

§ 24.

Jeder Besetzung einer Lehrerstelle hat eine Concurs- 
verlautbarung vorauszugehen, welche vom Landesschulrathe 
veranlaßt wird. Die Ausschreibung des erledigten Postens, 
in welcher die Lehrfächer nebst der Unterrichtssprache, in 
welcher der Unterricht zu ertheilen ist, sowie der mit der 
Lehrstelle verbundene Gehalt zu bezeichnen sind, erfolgt in 
der officiellen Wiener und der officiellen Landeszeitung.

Die Gesuche werden vom Landesschulrathe gesammelt 
und dem Director zur Erstattung eines Gutachtens über
mittelt. Auf Grundlage desselben erstattet der Landesschul- 
rath seinen Borschlag und zwar bei StaatSschulen an den 
Minister für Cultus und Unterricht, bei Landesschulen an 
die Landesvertretung.

Is t an einer Staats- oder Landesrealschule eine Stelle 
erledigt, für welche eine Corporation, Gesellschaft oder Ein
zelperson den Besetznngsvorschlag zu machen berechtigt ist, 
so ist die Anzeige sowohl dem Landesschulrathe als dieser 
Corporation, Gesellschaft oder Einzelperson zu erstatten.

§ 25.
Die Ernennung der Lehrer und Professoren erfolgt 

bei StaatSschulen auf Antrag des Landesfchulrathes vom 
Minister für Eultus und Unterricht, bei Landesschulen von 
der Landesvertretnng. Hilfslehrer und Nebenlehrer werden 
bei Staatsschulen vom Landesschulrathe auf Vorschlag des 
Directors bestellt.

V. Won den Urivatankatlen.

8 26.

Die Errichtung einer Realschule ist Jedermann unter 
der Boraussetzung gestattet, daß die Einrichtung derselben 
nichts den allgemeinen Lehrzwecken widersprechendes enthält. 
Ihre Errichtung ist daher an folgende Bedingungen ge
knüpft :

1. S tatu t und Lehrplan, sowie jede Aenderung des
selben bedürfen der über Antrag des Landesschnlrathes er- 
theilten Genehmigung des Ministers für EultuS und Un
terricht.

2. Als Direktoren können nur solche Personen ver
wendet werden, welche ihre volle Befähigung zum Unter
richte an einer derartigen Lehranstalt dargethan haben.

8 27.

Das Recht zur Ausstellung staatsgiltiger Zeugnisse 
kann den von Gemeinden, Eorporationen oder Privaten er
richteten Lehranstalten zuerkannt werden, wenn der Lehrplan 
nicht in wesentlichen Punkte» von dem für die staatlichen 
und Landes-Lehranftalten vorgeschriebenen abweicht und für 
jede Ernennung des Directors, der Lehrer oder Hilfslehrer 
die Bestätigung des Landesschnlrathes eingeholt wird.

§ 28.

Der Director einer derartigen Realschule ist den 
Schulbehörden für den Zustand derselben verantwortlich.

Der Landesschulrath und in höherer Instanz der M i
nister für Cultus und Unterricht sind berechtigt, nach vor
angegangener Disciplinar-Behaudluug die Entfernung eines
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untauglichen oder seines Amtes sich unwürdig erweisenden 
Lehrers oder Directors zu fordern.

8 29.
Der Minister für Cultus und Unterricht kann jede 

derartige Lehranstalt schließen lassen, wenn ihre Einrichtung 
oder Wirksamkeit mit den bestehenden Gesetzen in Wider
spruch tritt.

8 30.
Die von Eorporationen oder Privaten errichteten Lehr

anstalten, welche im Besitze des Rechtes sind, staatsgiltige 
Zeugnisse auszustellen, können von Landesmitteln eine Un
terstützung erhalten, falls die Nothwendigkeit eines unge
schmälerten Fortbestandes derselben nachgewiesen ist, und 
wenn das in gleicher Höhe wie für Staatsrealschulcn fest
gesetzte Schulgeld in Verbindung mit den übrigen Mitteln 
der Anstalt zur Bestreitung der Kosten nicht ausreicht.

Schlußlickimmunffen.
8 31.

Die Erweiterung der bestehenden dreiclassigen Unter - 
realschulen in vierclassigc und jene der sechsclassigen Ober
realschulen in siebenclassige hat bis zum Beginn des Schul
jahres 1870/71 stattzufinden.

§ 32.

Der Minister für Cultus und Unterricht ist mit dem 
Vollzüge dieses Gesetzes betraut und hat die weiteren noth- 
wendigen Uebergangsbestimmnngen zu erlassen.

Landeshauptmann:
Ich bitte nun den Herrn Berichterstatter, das Wort 

zu ergreifen.
Porocevalec Svetec

(bere iz odra — lieöt von der Tribüne):
„ S 1 a v n i d e z e 1 n i z b o r !

Odbor, kteremu je bila izrocena vladina predloga 
nove postave zastran realek na pretres, imel je vazno 
nalogo, premiäljati, ali bi bila nova postava okoläeinam 
nase dezele primerna, ali ne.

Z ozirom na dozdanjo postavo o realkah je naäel 
odbor, da se predlozena nova postava od te bistveno 
razlocuje.

Dozdanje realke namen je bil ta ,  da je dajala 
sploäno omiko in pripravljala ne samo za viäje teh- 
niäke nauke, ampak tudi za prakticuo zivljenje, tako, 
da je bila ne samo pripravljalka za politehniko, ampak 
tudi namestovalka posebnih äol za obrtnijstvo, trgovstvo 
in zemljedelstvo.

Namen realke po novi postavi bi bil pa samo, da- 
jati sploäno omiko in pripravljati za viäje tehniäke 
nauke. Na posebne potrebe praktienega zivljenja bi se 
tedaj ona po tej postavi vec ne ozirala.

Realka po novi postavi bi tedaj stopila skoraj v 
eno vrsto z gimnazijami, le s tem razlockom, da bi se 
z ozirom na jezikoznanstvo na gimnaziji tudi stari kla- 
sieni, a na realki le novi klasieni jeziki poduöevali.

Odbor je bil prepricau, da je ta prememba v si- 
stemi realnih äol, zlasti za naäo dezelo, od naj viäe 
vaznosti.
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Za druge dezele, ktere imajo za prakticno zivljenje, i 
za rokodelstvo, obrtnijstvo, trgovstvo, zemljedelstvo, 
obilno posebnih Sol (Fachschulen), je morebiti nove po- 
stave nacrt prav primeren in bolji od dozdanje po- 
stave; ako se pa naäa realka po novem predrugaci, mi 
potem za prakticno zivljenje ne bomo imeli nobene äole.

In to je za premisliti.
Razen tega se je odboru sililo vpraäanje, ako ima 

sedanji namen realke prestati; ako ima ona kakor gim- 
nazija, sluziti le sploäni omiki in pripravljanju za visje 
tehniske nauke, ali je bode se potreba; ali bi ne bilo 
bolje, namesto nje napraviti nizjo realko, ali nizjo realno 
gimnazijo, in zraven te potrebne posebne sole za obrt- 
nost, trgovino in zemljedelstvo?

Odbor se je dalje oziral tudi na to , da se imajo , 
skoraj tudi ljudske äole in gimnazije prenarediti, da 
miuisterstvo ze za prihodnji drzavni zbor pripravlja 
predloge, kako naj se uk uravna po ljudskih äolah in 
gimnazijah, in da je poznanje teh prenaredeb neob- 
hodno potrebno, ako se hoöe realka, zlasti pri nas, ki 
imamo le eno, primerno in v soglasji s celo ucno si- 
stemo uravnati.

Premiselka vredno je tudi to, da bi realka po novi 
postavi imela sedem razredov, da bi tedaj tudi vec 
prostora potrebovala, kakor zdaj; pri nas pa vpraäanje 
zastran poslopja za realke äe ni reseno.

Presojevaje vse te okoläcine je odbor spoznal, da 
je pri nas od sile tezko, ze precej ta hip odlociti, ali 
in kako naj bi se predrugacila naäa realka, in da jo 
vsikakor potreba. popred vse okoläcine natanko pozve- 
deti in prevdariti, skusnje druzih dezel poznati, ter 
misli in sodbe zvedenih moz zasliäati, preden se dezelni 
zastop tega dela poloti.

Da se pa vse te priprave in pozved'be, ki so neob- 
hodno potrebne, ako se hoce ta predmet primerno in 
dezeli v korist obravnati v malern casu, ki je odmerjen 
letosnjemu dezelnemu zboru, ne morejo priskrbeti to, 
je paö gotovo, a brez njih spuäcati se v koncno in meri- 
torno reäevanje predlozene postave bilo bi vsikakor pre- 
zgodaj in nevarno.

Zato se je odboru, ki nikakor ni te m isli, da bi 
se vladina predloga kar zavrgla, najbolje in okoläöinam 
najprimerneje zdelo, ako se ona izroci dezelnemu od
boru, da jo v miru na vse strani na tanko prevdari, 
kar je treba, pozve, posebno, kaj drugod sklenejo, kaj 
skuänje in zvedeni mozje pravijo, ter potem v prihod
nji sesiji dezelnemu zboru svoje nasvete stori.

Odbor tedaj predlaga:
Slavni dezelni zbor naj sklene:
Po vladi predlozena postava zastran realke se 

izrocuje dezelnemu odboru, da jo na vse strani na 
tanko prevdari, in ako je mogoöe, ze v prihodnji se
siji dezelnemu zboru svoje predloge stori.

Od ä o l s k e g a  o d b o r a .
V Ljubljani, 21. septembra 1868.

Kos m. p.
Svetec m. p.,

porofievalec.

Landeshauptmann:
Ich  eröffne die Generaldebatte.
Wünscht Jemand der Herren das Wort?

Landespräsidcnt.
Ich werde nur wenige Augenblicke die Aufmerksamkeit 

des hohen Hauses in Anspruch nehmen, nicht, um mich 
gegen den hier gestellten Antrag auszusprechen, der im 
Grunde nur ein Bertagungsantrag und darauf gerichtet ist, 
ein gründliches Studium der Regierungsvorlage zu erzielen 
und ausdrücklich die Ablehnung der Vorlage ausschließt, 
indem gesagt w ird: in misli etc., doch glaube ich mich 
verpflichtet, den Grundsatz hier vor dem hohen Hause aus
zusprechen, welcher der Regierungsvorlage zur Basis dient, 
und zwar umsomehr, damit es nicht den Anschein gewinnen 
könne, daß von der Regierung das entworfene Gesetz über 
die Realschulen nur in allgemeinen Umrissen gegeben wor
den ist, ohne darauf Bedacht zu nehmen, daß die Verhält
nisse in den einzelnen Ländern verschieden und daher die 
diesbezüglichen Gesetzentwürfe auch nur verschieden sein 
können; und damit nicht der Regierung von irgend Jemand der 
Auwurf gemacht werden könnte, daß sie in den einst ge
übten Fehler verfalle: Eines paßt für Alle und Alle können 
mit dem gleichen Maße gemessen werden.

Wie gesagt, ich möchte nur vor dem hohen Landtage 
das Princip aussprechen, welches die Grundlage dieses 
Gesetzentwurfes ist, nämlich, daß in der Realschule statt der 
bisherigen Einrichtung, welche theils eine Vorbereitung für 
höhere Classeu, theils die eigentliche commercielle Fachbil
dung zu erzielen hatte, der Grundsatz der allgemeinen gene
ralen humanistischen Bildung, zur Geltung gelange.

Es möge aber Niemandem deshalb beikommen, den 
Ausdruck „humanistische Bildung" so zu verstehen, als sei 
es die Absicht der Regierung oder jener Fachmänner und 
Hochgelehrten, die diesen Gesetzentwurf ausgearbeitet haben, 
die Realschule in das Gebiet rein humanistischer oder reali
stischer Lehre, in ein Gebiet von Freigeisterei hinüberzu
drängen und gleichsam diese Schule zu emancipiren von 
religiöser Grundlage, welche sie bis jetzt gehabt hat.

Ich glaube, daß dazu keine Veranlassung gegeben ist 
und glaube, es wird denen, die solche Besorgniß hegen, 
ohnehin vielleicht nächstens Gelegenheit gegeben, sich zu 
überzeugen, daß ein solcher Gedanke der Regierung fern 
liegt, daß sie vielmehr der Ueberzeugung huldiget, daß die 
Religio» die Grundlage jedes Unterrichtes sein muß und 
daß es ohne Religion überhaupt keinen Fortschritt, keine 
Erziehung gibt.

Der Grundsatz der allgemeinen humanistischen B il
dung, welche durch die Realschule bezweckt wird, ist also 
nur der, daß man den Forderungen unserer Zeit, welche 
sie an die Gewerbe, den Handel, die Industrie, überhaupt 
au die praktischen Berufszweige stellt, genügen will, den 
Forderungen, welche das Gewerbe zur Wissenschaft macht 
und die Wissenschaft von ihrer idealen Höhe herunterholt, 
um sie der Arbeit, dem täglichen Leben dienstbar zu machen.

Ich glaube, es ist eine anerkannte Thatsache, daß die 
Erhaltung der mittelalterlichen Ueberbleibsel aus der Zeit 
der Zünfte und Stände wesentlich dem Umstande zuzu
schreiben ist, daß die Wissenschaft dem praktischen Leben 
fern stand und in den Schulen vorzugsweise Spccialbildung 
betrieben wurde; darin nur dürfte der Grund zu suchen 
fein, daß diese Ueberrestc so zähe und intensiv ihr Leben 
fristen konnten.

Diesen veralteten Tendenzen kann nur begegnet werden 
durch eine allgemeine generale humanistische Bildung, welche 
eben in dem vorliegenden Gesetzentwürfe beantragt ist.

Sie soll dahin wirken, daß je weiter wir uns von der 
| Zeit der Zünfte und Stände entfernen, desto mehr auch die



Merkmale jener Zeit schwinden, wo der Gelehrtenstand, wo 
die Träger der reinen Wissenschaft mit einem gewissen 
aristokratischen Uebergewicht aus die Stünde der Arbeit 
herabsehen konnten und diese sich mit ängstlicher Scheu vor 
der Wissensmacht des ändern beugen mußten.

Diese Grundsätze haben dahin geführt, daß man in 
den Realschulen und den ihnen gleich geachteten Realgym
nasien eine Verschmelzung des humanistischen und des fach
lichen, gewerblichen Wesens erzielen wollte.

Der Berichterstatter hat erwähnt, daß in dem Lande 
Kraiu Fachschulen vor allen nothwendig wären und daß in 
anderen Länderen, wo sic bestehen, vielleicht das Bedürfniß 
nicht so lebhaft vorhanden sei, weniger auf geiierälc und 
wissenschaftliche Bildung, als gerade auf die Borbildung zn 
den commercielle» und gewerblichen Bernfszweigen Bedacht 
Zu nehmen.

Nun, ich glaube gerade, daß die Regierung bei diesem 
vorliegenden Gesetzentwürfe diesen Zweck besonders im 
Auge gehabt hat, indem § 5 ausdrücklich audeutet, daß Fach
schulen mit den Unterrealschuleu in Verbindung zu setzen 
sind, Fachschulen nicht blos für die Gewerbe, sondern auch 
für die Landwirthschast.

Darin liegt das Augenmerk, welches die Regierung 
darauf gerichtet haben wollte, daß in den Hochschulen für 
die Jugend in jenen Ländern, welche nicht im Besitz oder 
im unmittelbaren Verkehr mit große» Erziehungsanstalten 
stehen, das Mittel geboten werde zur Entwicklung für spe- 
cielle gewerbliche Berufszweige.

Es ist in dem Memorandum, welches der Herr Lan
deshauptmann dem Schulausschusse zur Verfügung gestellt 
hat, erwähnt, daß unter den Zöglingen der Unterrealschulen 
im allgemeinen um 10 bis 15 pCt. sich der höheren tech
nischen Ausbildung zuwenden. Ich möchte sogar sagen, 
daß unter 200 Schülern der hiesigen Realschule vielleicht 
kaum 4 bis 5 pCt. diese Laufbahn der höheren technischen 
Ausbildung ergreifen und für die große Ueberzahl ist dann 
mit der Real- und Fachschule die Bildung für Leben und 
Beruf geschlossen.

Ich möchte Sie hier nicht aufhalten mit der Erwäh
nung der Erfahrungen, welche mit eigentlichen Bürger- und 
Gewerbeschulen in anderen Ländern, wo sie bestehen, ge
macht worden sind, und welche viele Schattenseiten dieser 
In stitu te  aufgedeckt haben.

Es genügt wohl hier, darauf hinzudeuten, daß gerade 
das Prineip, welches in dem vorliegenden Gesetzentwürfe 
durchgeführt worden ist, nämlich das, eine generäle wissen
schaftliche Bildung zum Eigenthum aller Zöglinge der Real
schulen zu machen und mit diesem die Fachschule in den 
unteren Classen der Realschule zu verbinden, dasjenige ist, 
welches den Verhältnissen der Länder, wie das unsere ist, 
ganz gewiß am meisten sich anschließt.

Dazu sind die übrigen wesentlichen Aendernngen, welche 
im Gegensätze zn dem bisherigen Systeme erfolgt sind, die 
Vermehrung der Elasseu von 6 auf 7, die Aufnahme der 
modernen statt der klassischen Sprachen allerdings Gegen
stände, welche der Berathung über den Entwurf Vorbehalten 
werden können, ohne daß sie das Wesen und Princip der 
Vorlage im mindesten berühren.

Nun, auf eines möchte ich mir doch erlauben, aufmerksam 
zu machen, wobei gerade die Verhältnisse dieses Landes 
speciell in Betracht kommen dürften, d. i. die Aufnahme 
der modernen Sprachen statt der alten Elassiker in den 
S tudienplan  der Realschulen.

Einerseits wird es sich um die Wahl der modernen 
Sprachen für den Lehrplan handeln, während andererseits
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zugleich die besondere Bestimmung ausgenommen wor
den ist, daß anstatt der Unterrealschuleu Realgymnasien er
richtet werden könne», in denen das Gewicht des Unter
richtes auf die alten Sprachen gelegt wird.

Wie der Berichterstatter eben erwähnt hat, so würde 
es nicht angemessen erscheinen, wenn der Lehrplan der Real
schule sich zu sehr dem Gymnasium nähere und wir zuletzt 
nur Gymnasial- und keinen praktischen Unterricht hätten. 
Allein dahin geht auch nicht die Absicht dieses Entwurfes, 
während andererseits es vielleicht gerade den Verhältnissen 
dieses Landes am besten entsprechen wird, wenn die huma
nistische und sprachliche Bildung Realgymnasien und die 
gewerbliche den damit zu verbindenden Fachschulen Vorbe
halten wird.

Ich finde daher, wie bemerkt, keinen Grund, mich gegen 
den Antrag der Vertagung des Gesetzentwurfes auszusprechen, 
insofern darin nur der Beweis zu sehen ist, daß die Vor
lage einem gründlichen Studium unterzogen und den localen 
Bedingungen die gebührende Rechnung getragen werden soll, 
welche die Unterbringung der hiesigen Realschule verlangt.

Es war aber meine Absicht, vor dem hohen Landtage 
nur ansznsprechen, welches Princip dem Gesetzentwürfe zur 
Grundlage gedient hat, und darznthun, daß auch in dem 
Entwürfe freies Feld geboten ist, um auf Verhältnisse dieses 
Landes eingehend und speciell Rücksicht nehmen zu können. 
(Beifall.)

Abft. Deschmann:
Ich habe den von der Regierung mitgetheilten Gesetz

entwurf mit jenen verglichen, welche den Landtagen von ein 
paar benachbarten Ländern ebenfalls zur Beschlußfassung 
vorgelegt wurden und habe gesunden, daß letztere so zu 
sagen durchgehendö gleichlautend mit dem seien, der uns 
hier vorliegt.

Ich glaube, ein gutes Gesetz soll vor allem den spe- 
ciellen Landesverhältnissen accommodirt sein, und da frage 
ich vor allem, ob cs denn überhaupt angezeigt sein wird, bei 
uns ein Realschulgesetz in dem Umfange zu berathschlagen 
und zu votiren, wie cs uns die Regierung zur Begutach 
tung vorgelegt hat.

Andererseits ist zu erwägen, daß wir im Lande nur 
eine Realschule haben, daß dieselbe auf Jahrzehnte hindurch 
den Bcdürfniffeu des Landes genügen dürfte, daß es daher 
wohl etwas sonderbar ist, bei diesem Umstande ein Gesetz 
zu votiren, wonach allgemeine Grundsätze festgestcllt werden, 
die das Realschulwesen überhaupt regeln sollen.

Unsere Realschule hat sicherlich, das muß jeder zuge- 
ben, e inen Gesichtspunkt in's Auge zu fassen, nämlich den, 
daß sie auch Vorbildungsschule für die höheren technischen 
Anstalten sei.

Mögen wir daher allgemeine Bestimmungen aufstellen, 
welche immer wir wollen, die praktische Folge wird doch 
immer die sein, daß sich unsere Realschule werde accomo- 
diren müssen der Einrichtung der höheren technischen Lehr
anstalten.

Weiters ist es doch auch in unserem Interesse gelegen
dem krainischen Jünglinge den Besuch anderer Realschulan- 
stalten möglichst zu erleichtern und dem gegenseitigen Ver, 
kehre zwischen den Realschulen in den verschiedenen Ländern 
Oesterreichs Rechnung zu tragen, daher ein weiteres Princip 
bezüglich unserer Realschule wird Geltung haben müssen, 
daß nämlich, bezüglich der Lehrfächer, welche daselbst vorge- 
trageu werden, uitd des ganzen Lehrplanes auf die mög
lichste Conformität mit den Realschulen der benachbarten
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Länder der Monarchie wird Rücksicht genommen werden j 
müssen.

Ich glaube also aus diesem Gesichtspunkte schon ange
deutet zu haben, daß die allgemeinen Prinzipien des Gesetzes, 
wie sie hier enthalten sind, für uns ziemlich gleichgiltig sind; 
das praktische Bedürsniß wird am Ende die ganze Sache 
regeln, daher ich nicht bedauere, daß dieser Gesetzentwurf 
nicht gleich in die Borberathung gezogen wurde.

Es wird ohnehin in jenen Fällen, wo es sich um 
finanzielle Fragen handelt, die Ausführung dieses Gesetzes 
der Beschlußfassung des hohen Landtages unterzogen wer
den müssen.

Denn was nützen uns auch die schönsten Grundsätze, 
wenn sie nur auf dem Papiere stehen. Die Ausführung der
selbe» ist der eigentliche Lebensnerv für ihr Gedeihe» und 
es können wohl nur dort, wo finanzielle Mittel vorhanden 
sind, lebenskräftige Schulen eingeführt werden.

Es sind jedoch schon einige Fragen in dem Gesetzent
würfe augcdeutet, wo namentlich die finanzielle Seite in Be
tracht zu ziehen sein wird; so z. B . selbst für den Fall, als 
die Regierung die Besoldung der Lehrer noch fernerhin über
nimmt, wird au das Land jene Anforderung trete», wenn 
es sich darum handeln w ird, die Realschule aus 7 Classe» 
zu erweitern, die Lokalitäten und vermehrten Lehrmittel bei- 
zustellen.

Ferner finde ich unter de» freien Lehrgegenständen, 
welche hier angeführt sind, den Modellirnnterricht als solchen 
einbezoge», und da würde ich mir wohl erlauben, an den 
verehrten LaudeSauSschuß die Anfrage zu stellen, wie eS denn 
komme, daß über diese Frage, die er, so viel ich aus den 
Zeitungen entnommen habe, seinerzeit i» den Kreis seiner 
Berathungen einbezogen hat, da der Modelliruuterricht an 
der hiesige» Realschule hätte eingeführt werden sollen, dem 
Landtage gar keine Kunde zugekommen ist?

Ich finde darüber weder i» dem Rechenschaftsberichte, 
noch sonst irgendwo eine Andeutung.

Es handelt sich um die baldmöglichste Einführung des 
Modellirunterrichtes an unserer Realschule.

Ich bin der Ueberzeugung, daß es zur Bildung des 
plastischen Sinnes unserer Bevölkerung gewiß sehr ersprieß
lich wäre, wenn dieser Unterricht so bald als möglich in's 
Leben treten würde.

Auf die Rothwendigkeit von Hochschulen ist schon in 
dem Ausschußberichte hingedeutet worden und ich würde mir 
erlauben, namentlich auch auf die gründliche Erwägung 
dieser Frage das Augenmerk des hohen Landesausschusses 
zu lenken.

Denn mag was immer für ein allgemeines Princip 
für die Realschulen ausgestellt werden, so kommt es doch 
immer nur darauf an, wie dasselbe zur Ausführung ge
langt, was für Männer da sind, den Unterricht zu leiten. 
Denn nach meiner Anschauung nützt das praktische Princip 
nichts, wenn es Männer zur Ausführung bringen, die nur 
Theorien reiten, und umgekehrt wieder können die theore
tischsten Grundsätze, die als Zweck der Realschule ausgestellt 
werden, in den Händen von Männern, welche dem praktischen 
Bedürfnisse Rechnung tragen, in einer dem Bolkswohle 
und dem gewerbliche» Wesen sehr gedeihliche» Weise in's 
Werk gesetzt werden.

vich schließe mich daher vollkommen dem Ausschuß- 
Anträge au und würde nur wünsche», daß der Landesaus
schuß, der die nähere» Erwägungen diessalls pflegen wird, 
besonders dem Umstande, in welcher Weise gewerbliche Fach
schulen mit der hiesigen Realschule zu vereinigen sein wer
den, sein Augenmerk zuwende.

Landeshauptmann:
Der Herr Abgeordnete Deschmann hat nur einen 

Wunsch ausgesprochen, auf welchen der Landesausschuß Rück
sicht nehmen wird.

Wünscht noch Jemand zu dem Ausschnßantrage das 
W ort?

1‘oshmec (Ir. Toman:

Mene je zelo razveselilo, ko sem sliäal precastitega 
predgovornika v zacetku svojega govora i/.reci ravno 
tiste vzroke, kteri nas napeljujejo na to, da nismo mo- 
gli na enkrat v tej sesiji se odlociti zarad realke nase 
dezele.

Potrdim, kar je precastiti predgovornik rekel, da 
razlienost naäe dezele tirja tudi razlicne postave.

Tudi potrdim, da je res, da doticna predloga ce- 
sarske postave ni ravnala po tem principu, temvec za 
vec dezel je enake predloge predlozila in öe bi za no- 
beno drugo dezelo ne iinela biti odlocena, tak to zah- 
teva naäa dezela, ker rai imamo le eno edino realko. 
Mi nimamo druzih äol za obrtnije; rai moramo gledati, 
da nasim obrtnikom, nas im industrijalcem ustvarimo 
äolo, v ktero zainorejo otroke posiljati, da se v resnici 
kaj realnega naucd

Moje veselje je pa vendar en malo vpadlo, ko sem 
precastitega predgovornika na dal.je sliäal govoriti, ko 
je vendar zopet povdarjal, da se bode morala öisto pod- 
vreci enakim ustavam drugih realk, ker drugaee ne bode 
mogoce mladini naäi, stopiti v druge realke in svoje 
ucenje nadaljevati.

Kes je neka resuica v tem, ali drugaee se vjema 
izpeljava in dezelni odbor bode imel tezko nalogo zedi- 
niti dva namena, vstvariti tako realno solo, v kteri se 
bodo resnicno realske vednosti in predmeti temeljito 
ucili, na drugo stran pa tako realno äolo, da bode pri- 
pravnica za druge vise realne sole. To bode tezko v 
naäi dezeli, pri naäem malern nremozenju in pri potre- 
bah äol za naäe obrtnike.

Ne vem, ali je predgovornik dalje besedo „Begut
achtung" „razsodbo“ tako povräno izrekel, ali ima pose- 
ben pomen. Ako jo je uepremiäljeno izrekel, nimam 
nie zoper to; ako jo je pa izrekel za to , ali ima 
dezela s k l e p  delati v tem, ali ima samo pravico r a z -  
s o d i t i ,  moram to tako razloziti: kar realne äole za- 
dene, ima samo dezelni zbor pravico, postavo skleniti 
in jo cesarju pokloniti za sankeijo. Drzavni zbor nima 
v tem celo niö govoriti vec. (§§ 11. in 12. decemberske 
ustave.)

ln komu je za ljubo, da prebere tisto debato v Du- 
najskem drzavnem zboru, ko se je  sklepala drzavna po- 
stava o äolskem nadzorstvu, tarn zna najti izreko mi- 
nistra Herbsta in bo videl, da je on rekel: Kar zadene 
realke, nimamo niö govoriti; ta pravica spada dezelnim 
zborom, kterim smo jo popolnoma oddali.

Toliko le, ako je preöastiti predgovornik mislil 
izreöi, da mi imamo samo razsoditi postavo in da ni
mamo v tem edino pravico sklepati.

Jaz mislim, da za naäo dezelo bode potrebno ta- 
kih realnih äol pred vsem, da bode mogoce, da se ljud- 
stvo nauci kaj realnega. Jaz mislim, ceravno je po- 
trebna sploäna omika, da tistim stanovom mimo grede 
bolje gre; vendar ne more biti pravi objekt, namen, 
edini predmet za realko. Kealne vednosti morajo biti 
namen.



Ali bode mogoce, da bode prihodnjic odgojuica, 
pripravnica za viäe realne Sole, to naj dezelni odbor 
premisli, pa mislim, da bode tezko slo. Kar zadene 
tujih jezikov, je dobro, da jih znamo; pa öe mislimo 
tu 11a jezike, se moramo mi posebno ozirati na nernäki 
in laski, zato ker sta jezika dveli narodov, med kte- 
vima smo vklenjeni in ktera znati je treba.

Landeshauptmann:
Wünscht sonst noch Jemand das Wort?

Poslanec dl. Klei weis:
V govoru g. Dezman-a sem slisal interpelacijo na 

dezelni odbor, kako da je opustil stvar, ktera se mu 
je izrocila po ravnatelju realke. Ker sem jaz referent v 
solskih zadevah, se vä, da ta interpelacija posebno na 
Mene ineri.

Mi smo v „RechenschäftSbericht-u" mislili 0 tem go- 
yoriti, pa, ker stvar ni äe dognana, smo jo opustili; 
jaz moram pa povedati, kako smo 0 tej stvari sklenili.

Kavnateljstvo realke je naznanilo dezelnemu od- 
boru zeljo, naj se vpelje nauk 0 modeliranju in nam 
je prilozil proracuu stroäkov. Stroäkov bi bilo veliko. 
Al kakor, gospoda moja, veste, moramo varcno ravnati 
v vseh zadevah; tu treba 1000 gld., drugod spet 1000 
gld. i. t. d. in ako se ne motim, se je kakih 800 gld, 
zahtevalo za nauk modeliranja. Tedaj je bila naloga 
dezelnega odbora, pozvediti, kako stoji s tem naukom 
drugod in ali je predpisan (obligaten), ali je nauk pro- 
stovoljen. Ako je nauk p r e d p i s a n ,  se ve, da potem 
ni druzega storiti, kakor da se tudi dezelni odbor v 
to akomodira, da stroäke na se vzame, se ve da tiste 
dve tretjini, ktere spadate v plaeilo dezelnega zastopa. 
Na drugi strani je bilo premisliti, ako ta nauk ni obli
gaten, da se tudi zacasno äe more opustiti. V tej di- 
lemi kaj je bilo dezelnemu odboru storiti? Dvoje. Prvic, 
da je vpraäal ravnateljstvo naäe realke, naj nam na- 
znani ukaz  ministerstva, pokterem je ta nauk obliga
ten. Na to nismo od ravnateljstva dobili odgovora, da 
bi modelovanje bil predpisan nauk. Druga pot je bila 
ta, da smo se obrnili do vodstev d r u z i h  realk, v Ce- 
lovec, Gorico i. t. d. in smo vpraäali, kako da je pri 
njih, in od te strani smo dobili sporoöilo, da le v ne- 
kterih realkah je vpeljan ta nauk, v druzih pa ne. lz 
tega pa je jasno, da ta nauk ni obligaten in zato smo 
to stvar tedaj tudi mi opustili. To bodi odgovor, zakaj 
nauk modeliranja äe v naäi realki ni vpeljan.

Landeshauptmann:
Wünscht sonst noch Jemand von den Herren das W ort?

Abg. Deschmann:
Ich habe durchaus nicht daran gedacht, die Compctcnz 

des hohen Landtages in dieser Frage auch nur zu bezweifeln; 
menu ich den Ausdruck „Begutachtung" gebraucht habe, ist 
mir derselbe entschlüpft.

Ich stelle mich zufrieden mit den Aufklärungen des 
Herrn Abgeordneten D r. Bleiwcis bezüglich der von mir 
angeregten Frage wegen des Modcllir-Uneerrichteö.

Ich glaube jedoch, daß jetzt dein Landesausschuffc Ge
legenheit geboten sein wird, da der Modellir Unterricht als 
ein freier Lehrgegenstand eingefnhrt werden soll, für die 
Verwirklichung desselben etwas zu thun. Nach meiner An
schauung kommt es nicht darauf an, ob ein Lehrgegenstand 
als ein obligater oder als ein freier erklärt wird, sondern
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ich glaube, daß hiebei mehr das Bedürfniß des Bolkes maß
gebend sei, und da muß ich gestehen, daß man in Ärain in 
den kleinsten Dörfern oft Leute findet, die sehr viel Form
sinn beurkunden, daher cs gewiß eine der vorzüglichsten Auf
gaben der Realschule wäre, in dieser Richtung für den Ge
schmack im allgemeinen, z. B. bei Bildhauerarbeiten u. s. w. 
fördernd zu wirken.

Landeshauptmann:
Wenn Niemand mehr daö Wort wünscht, so hat der 

Herr Berichterstatter das letzte Wort.
Wünschen der Herr Abgeordnete Pintar zu sprechen?

Abg. P in ta r :
Durchaus nicht.

Berichterstatter Svetec:
Ich verzichte auf das Wort.

Landeshauptmann:
Die Debatte ist geschlossen. Wir schreiten nun zur 

Abstimmung, und ich bitte jene Herren, welche mit dem 
Ansschnßantrage einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Nie
mand erhebt sich —  Nijeden ne vstane.)

Der Antrag ist vom hohen Hause genehmiget.

Wir kommen nun zum zweiten Gegenstände der Tages
ordnung, das ist Bericht des Ausschusses für Zwangsarbeits- 
haus-Angelegenheitcn in Betreff der für die Zwangsarbeits- 
Anstalt bestimmten Dienstesinstructionen.

Ehe der Herr Berichterstatter seinen Vortrag beginnt, 
würde ich mir erlauben, die Vorfrage zu stellen, ob eine 
Generaldebatte gewünscht wird oder nicht, und zwar darum, 
weil ich darnach die geschäftliche Behandlung dieser Vorlage 
einrichten werde.

Wenn Niemand in der Generaldebatte das Wort 
wünscht, so nehme ich an, daß wir von der Generaldebatte 
Umgang nehmen. (Nach einer Pause — Po prestanku:)

Das hohe Haus ist damit einverstanden, ich werde 
demgemäß die weitere Verhandlung dieses Gegenstandes 
leiten.

Ich bitte nun den Herrn Berichterstatter, seinen Vor
trag zu beginnen.

Berichterstatter Dr. Savinscheg
(liest von der Tribüne — bere iz odra):

„Hoher  L a n d t a g !
Der für ZwangsarbcitshauSangelegcnheiten gewählte 

Ausschuß hat die ihm überwiesenen Dienstesinstructionen, 
welche mit Rücksicht auf die nunmehr geänderten Verhält
nisse und den gegenwärtigen Bestand der ZwangsarbeitS- 

i  anstatt für dieselbe bestimmt sind, geprüft und erstattet hier
über folgenden

B e r i c h t .

Nachdem diese Instructionen in Folge der Beschlüsse 
des hohen Landtages vom 6. Deccmber 1866 entworfen 
wurden und sich größtentheils an die bisher bestehenden an- 
schließcn, so dürfte es zur Klärung der differirenden Be
stimmungen nothwendig sein, in gedrängter Kürze ein Bild 
von der inneren Einrichtung der Anstalt zu geben, soweit 
sich diese Einrichtung auf die bestehenden Directivcn basirt 
und nunmehr durch die eilf Instructionen cndgiltig geregelt 
werden soll.
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Um dieses Bild möglichst umfassend zu schildern und 
sohin die Folgerungen ziehen zu können, welche zur Ab
änderung und Umarbeitung der bestehenden Direktiven Ver
anlassung gegeben haben, erachtet der Ausschuß auf das 
Circulare des k. !. illyrischen Guberniums vom 18. Juni 
1847 A. 13857, betreffend die Errichtung einer Provinzial- 
ZwangsarbeitSanstalt in Laibach, und auf die diesem Cir
culare beigeschlossene „Einrichtung des Zwangsarbeitshauses" 
Hinweisen zu solle». Dieses Directiv besteht aus XII Ab
schnitten und behandelt in 60 Paragraphen die Einrichtung 
der Anstalt nach ihren Grundzügen.

Gleichzeitig hat das f. k. illyrische Gubernium unterm 
18. Jun i 1847 eine umständlichere Erläuterung über die 
provisorische innere Einrichtung des Provinzial - Zwangs- 
arbeitshauscs erlassen und diese umfaßt in 55 Paragraphen 
folgende 16 Abtheilungen, a l s :

1. Das Gebäude § 1.
2. Die Aufnahme der Arbeiter §§ 2— 9.
3. Die Bekleidung und Bettzeug §§ 10— 11.
4. Die Beschäftigung §§ 12— 16.
5. Die Berpflegung §§ 17— 20.
6. Die Krankenanstalt §§ 21— 24.
7. Das Begräbniß §§ 25—28.
8. Die Strafen §§ 2!)— 36.
9. Der Religions- und Schulunterricht § 37.

10. Die Entlassungen §§ 38—43.
11. Der Fremdenbesuch §§ 44—46.
12. Die innere Aufsicht § 47.
13. Die Militärwache § 48.
14. Die Beleuchtung und Beheizung § 49.
15. Die Feuerlöschanstalt §§ 50—53.
16. Die Beamte» uud ihre Pflichten §§ 54—55.
Diese umständlichere Erläuterung über die provisorische

innere Einrichtung des Provinzial-Zwangsarbeitshauses im 
Zusammenhänge mit der vom k. k. illyrischen Gubernium 
unterm 28. December 1846 erlassenen Hausordnung für 
die Zwangsarbeiter, dann der Instruction für die Berwal- 
tung uud der Rechnuugsinstruction für dieselbe, ferncrs der 
Instruction für das Äuffichtspersouale, der Instruction fin
den Seelsorger, der Instruction für den Hausarzt, der 
Instruction für den Wundarzt und der Instruction für den 
Pächter der Arbeitskräfte und resp. dessen Werkführer spie
gelt sich in den vorgelegten eils Instructionen »ach M aß
gabe der geänderten Verhältnisse vollständig ab.

Nachdem diesen geättderte» Verhältnissen Rechnung 
getragen werden muß, so würden fernerhin diese eils I n 
structionen an die Stelle der Gubernial-Cnrrende vom 18ten 
Jun i 1847 Z. 13857 trete», welche die Grundzüge der 
Einrichtung der Anstalt »ormirt, und dies umsomehr, als 
das Landesgesetz, betreffend die Anhaltung gemeinschädlicher 
Personen i» der Zwa»gSarbeitsa»stalt die ergänzenden Nor
men weiters feststellt. I n  der Voraussetzung, daß das hohe 
Haus vou der Vorlesung der eils Instructionen Umgang 
nehmen wird, ist auch deren Vervielfältigung, resp. deren 
Drucklegung unterblieben. Der Ausschuß, in der Hoffnung 
der Genehmigung dieser eilf Instructionen, hält sich für 
verpflichtet, dem hohen Landtage den Inhalt dieser Instruc
tionen mit nachfolgenden Bemerkungen hervorzuheben und 
beantragt deren Genehmigung.

1. Hausordnung. Diese hält fest an der Ein
teilung der Zwangsarbeiter in drei Classen und an die 
strenge durchzuführende Tagesordnung, daher sind die §§ 1 
bis incl. 7 wörtlich aus der bestehenden Hausordnung in 
die neuentworfene übergegangen. Die §§ 17 und 18 der

befteheheiide» Hausordnung wurde» in strengerer Fassmig 
mit dem Unterschiede, daß Geschenke für Zwänglinge nur 
zu Händen der Verwaltung gegeben werden dürfen, wieder- 
gegeben und in den weiteren Paragraphen bis incl. 29 die 
Tagesordnung, der Religions- und Schulunterricht und die 
Arbeitseintheilnng geiiau bestimmt.

Demgemäß hat die neuentworfene Ha»sordnu»g im 
wesentlichen alles in sich ausgenmnmen, was die bestehende 
Hausordnung in sich faßt, nur hat sie der nothwendigen 
Strenge und Reinlichkeit durch Zusätze und Modificationen 
Rechnung getragen.

Es wird also beantragt:
Der hohe Landtg wolle dieser Hausordnung seine Zu

stimmung ertheilen.
2., 3. und 4. Instruction für Aufseher, dann für 

den ersten und zweiten 52 herauf sehet. Der Ausschuß hält 
es für angemessen, hier vor allem folgendes zu erwähnen:

Was das Aufsichtspersonale anbelängt, so soll die Zahl 
der Aufseher schon im Interesse des Landcssoudcs nicht 
fixirt werden, sie richte sich nach dem jeweilige» Staude 
der Zwänglinge und bestehe daher nur zum Theile auS 
definitiven und provisorischen, rücksichtlich des Restes 
aber ans Aushilfsausfehern. Der Grundsatz: Das Auf 
sichtspersonale muß immer nur auf den dringeiist noth 
wendigen Bedarf beschränkt bleiben, muß festgehaltcu wer
den und kann und darf nie anders als in der Weife auf 
gestellt werden, daß selbst bei einem Stande von 250 Zwäng- 
lingen die Anzahl von 21 Aufsehern nicht überstiegen wird, 
wo dann nicht, wie es jetzt geschieht, auf je 8 Zwänglinge 
ein Anffichtsindividumn bestellt wird.

Hinfichlich der Armatur - Montur und deren Tragzeit 
wären auch fernerhin die bestehenden Normen maßgebend.

Rücksichtlich der Instructionen nun für dieses Auf
sichtspersonale hat der Ausschuß hervorzuheben, daß der 
§ 11 der bestehenden Instruction, welcher die Ueberwachung 
der außer  dem Hanse arbeitenden Zwänglinge bespricht, 
bei dem Umstande, als die öffentlichen Arbeiten für Zwäng
linge uuterfagt sind, ganz entfällt. — Auch besteht jetzt für 
den zweiten Dberauffeher keine Instruction, weil dieser erst 
seit dem Jahre 1858, als dem Zeitpunkte der Auflösung 
der vormaligen, ebenfalls im Zwangsarbeitshause unter- 
brachten Strafanstalt, ausgenommen wurde und sich der 
Zwäugliugsstand im großen Maßstabe vermehrt hat, wes
halb also eine solche Instruction für den zweiten Ober 
auf] eher entworfen wurde.

I n  dieser Instruction ist dem Äuffichtspersouale die 
größte Verantwortlichkeit und pünktliche Dienstersüllung 
aufgetrageu und die Folgen einer DienfteSvernachlässigung 
klar vorgeführt.

Der hohe Landtag wolle daher auch dieser Instruction 
seine Zustimmung ertheilen.

5. Instruction für den Hausarzt. I n  der neuent
worfenen Instruction § 2 wird dem Hausärzte der tägliche 
Besuch der Anstalt zur Pflicht gemacht, während in der 
bestehenden nur der dreimalige Besuch in der Woche be
stimmt war. Auch hat der Arzt das Äuffichtspersouale zu 
behandeln (§ 9), dies mehrt das Vertrauen der Detenirten, 
wenn sie ihre Vorgesetzten unter derselben ärztlichen Pflege 
sehen.

Weiters wurde im § 3 die Bestimmung über die 
Sicherstelluug der Medicamentenliefernng auf Grundlage 
des Percentennachlasses auf die Dauer von 3 Jahren im 
schriftlichen Offertwege mit dem Grundsätze, daß 3 Monate 
vor Ablauf der dreijährigen Lieferungszeit die Osfertver



Handlung für das nächste Triennium zu erfolgen hat, anf- 
genotmnen.

Somit wurden in dieser neuentworfenen Instruction 
präcise die Pflichte» vorgeschriebe», welche aus Sanitäts
rücksichten geboten sind.

<i. Die Instruction für beit Haus - Wundarzt ver
pflichtet in gleich strenger Weise denselben nicht nur zu 
chirurgischen Diensten, sondern auch zur Verrichtung des 
B artergeschäftes.

Beide Instructionen empfiehlt der Ausschuß zur An
nahme.

7. Die Instruction für den Seelsorger ist umfassender, 1 
als die jetzt bestehende und hat auch die Verpflichtung zur 
Ertheilung des Schulunterrichtes nach einer genau zu 
beobachtende» Schulordnung in sich ausgenommen.

Diese Instruction mit der umständlicheren Auszählung 
der Pflichten des Seelsorgers — als Religions- nnd Schul- > 
lehrers — wird jede», neu eintretenden Hausgeistlicheu als : 
ein erwünschter Yeitfadvn für seine Thätigkeit dienen.

Und ist der Seelsorger seinem Berufe gewachsen, so 
wird seine Thätigkeit gewiß segensreiche Wirkungen hervor- 
bringe». Er wird den Dirigenten der Anstalt unterstützen | 
und gerade da ergänzen, wo der Dirigent, der nur auf den 
äußern Mensche» zu wirken im Stande ist, auf den ver
wahrlosten innern Menschen nicht immer überzeugend wirken 
kann. Der Seelsorger muß sich das Ziel seiner Ausgabe 
— den Zweck der Anstalt — vor Augen halte» und seine 
geistlichen Waffen derart anwenden, daß er mit vereinter 
Kraft und Harmonie mit de» Dirigenten der Anstalt die 
innere Umkehr der Detenirten bewirke.

Würde dieser Zweck nicht erreicht werden, so wäre die 
Anstalt keine Besserungsanstalt, sondern nur eine blosse 
Schutzanstalt, deren Wirkung mit der Entlassung wieder 
aufhört. I n  der hierländigeu Zwangsarbeits-Anstalt wurde 
mit größter Gewissenhaftigkeit an dieser Aufgabe festgehalten, 
und wiewohl die bestehende Instruction den Schulnnterricht 
nicht so präcisc normirt, wie der Entwurf, so wurde doch 
bisher stets auf den angemessenen Religions- nnd Schul
unterricht gesehen, und diese Gepflogenheit durch Aufnahme 
einer Schulordnung in die Instruction für den Seelsorger 
zur Vorschrift erhoben.

Es sei bei dieser Gelegenheit dem Ausschüsse gestattet, 
bei dem Umstande, als er sich durch eine Besichtigung in 
der Anstalt überzeugt hat, mit welcher musterhafte» O rd
nung die Zwänglinge zur Arbeit angehalten werden, ein 
Bild über die erfreulichen Fortschritte der Arbeitsleistungen, 
und über Erfolge des Schulunterrichtes dem hohen Land
tage zu geben. Der Ausschuß glaubt sich zu dieser Schil
derung umsomehr berechtiget und verpflichtet, als in der 
dritten Sitzung des krainischen Landtages der Wunsch und | 
das Begehren nach einem klaren umfassenden Bericht über 
die Leistungen der Anstalt ausgesprochen wurde.

Die beiden damals angeregten Fragen, wie es sich 
nämlich mit der Arbeitsleistung der Zwänglinge verhalte 
und wie es mit der sittlichen Besserung der Zwänglinge 
stehe, mögen ihre Erwiderung im Nachstehenden finden.

I n  der hierländigen Anstalt gilt der strenge Grund
satz: daß alle jugendliche» und selbst älteren Zwänglinge 
zur Erlernung einer Profession verhalten werden, mit Aus
nahme jener, die hiezu physisch nicht geeignet sind, daß 
also durch zwangsweise Gewöhnung an eine regelmäßige 
Thätigkeit auf die Besserung der Detenirten gewirkt werde, 
gleichwie der Seelsorger durch Einwirken ans Seele und 
Gemüth die Besserung, die innere Umkehr des verwahr«
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losten Detenirten anstrebt. Diese gegenseitig zu unter
stützende und fördernde Bildung des äußern und innern 
Menschen wird in der hierländigen Zwangsarbeits-Anstalt 
mit solcher Klugheit, Umsicht und weiser Strenge angestrebt, 
daß diese Anstalt anerkannt als eine Musteranstalt gilt. 
Es gibt keine Anstalt dieser Art in der Monarchie, die nicht 
aufweisen könnte, daß nicht mehr als zum dritten mal No- 
tionirungen tu der Anstalt stattfaude». Die hierländige
Anstalt kamt aber diese Nachweisung liefern und schon darin 
liegt die Anerkennung ihrer Vortrefflichfeit.

Der Ausschuß hat, um dein in der dritten Sitzung 
geäußerten Wunsche möglichst nachzukomtttett, eine Nachwei- 
snng über die in der Zwangsarbeits-Anstalt in Laibach seit
1. Jänner 1801 eiitgelieferten und bis Ende August 18(38 
außer Stand gebrachten Zwänglinge vorzutragen.

Im  Verlause dieser Zeit wurden in die Anstatt no 
tionirt:

Zum I. mal . . . .  804
» n.  „ . . . .  6i
>, III.....................................   2
somit zusammen . . . 867.

Hievon waren von den frembtändigen Zwänglingen be
reits vorher in anderen Zwangsarbeits-Anstalten 169 ange 
halten, und von diesen

i

72 zum l. mal
42 2.
27 ii 3. „
20 ii 4. „
10 ii 5. „
11 „ 6. tl
3 „ 7.
5 „ 8. II
2 „ 9. It
1 „ 10. tt
2 ii 11. II

und sogar 1 ii 12. „

Von diesen in dieser Anstatt notionirten 867 wurden 
in die I. Elasse 166
tu die II. „ 564 und nur
in die III. „ 1 eingereiht,

und somit 731 entlassen; denn 33 wurden in die strafge-
richttiche Untersuchung abgegeben und 103 find in der Zeit 
verstorben.

Von diesen 867 Notionirten haben 191 eine Profes
sion früher gekannt, und "295 erst in der Anstatt eine Pro
session theils ganz, theils zum Theil erlernt.

Wenn diese Nachweisung noch mit der Schlttßbcmer- 
knng ergänzt wird, daß von den mit Ende August 1866 in 
der Anstalt befindlichen 175 Zwänglingen 

als Schuster . . . 23
„ Schneider . . .  34
„ Weber . . . . ‘26
„ Tischler . . .  4
„ Maurer . . .  4
„ Faßbinder. . .  I 
„ Wagner . . .  1

zusammen . . . 93
ihre Beschäftigung finden, und der Rest von 62 Mattn mit 
Hilfsarbeiten, als: Spnhlen-Abwinden, Stricken, Anferti
gung von Papiersäcken und Zündhölzelschachteln und den 
häuslichen Arbeiten beschäftiget wird, so ist einleuchtend, daß 
die Anstalt ihren Zweck vollkommen erfüllt.

8*
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Naheliegend ist die Frage, wie viele von oberwähnten 
US Zwänglingen in der Anstalt selbst die Profession erlernt 
haben oder noch lernen ?

Von den Schustern waren nur <>, von den Schneidern 
ebenfalls nur 6, von den Webern nur 4 und von den Tisch
lern nur l Zwüngling bei der Einlieferung ihrer Profession 
mächtig, die Übrigen nicht.

Daß aber die Arbeitsleistungen gediegen sind, liegt 
darin der Beweis, daß Private Bestellungen machen, und 
daß diese noch jederzeit zur Zufriedenheit esfectuirt wurden.

Der Ausschuß hat sich überzeugt, mit welcher Genauig
keit die Anleitung zur Arbeit geschieht und die Arbeitsthä- 
tigkeit überwacht wird, und wie geschickt und fleißig über
haupt gearbeitet wird.

Der Ausschuß hat aber auch nicht unterlasse», sich 
über die Erfolge des Religions- und Schulunterrichtes genau 
zu informiren, und erachtet es für angemessen, auch hier
über die gewünschten Auskünfte zu geben.

Die der Instruction für den Seelsorger beigefügte 
Schulordnung bestimmt den Unterricht jeden Wochentag Vor
mittags durch 2 Stunden, und zwar:

für Montag den Religionsunterricht und das Schön
schreiben,

für Dienstag das Rechne» und Lesen, 
für Mittwoch Wiederholung der Religio» und das 

Schönschreiben, 
für Donnerstag das Rechnen und Lesen, 
für Freitag den Religionsunterricht und das Schön

schreiben und
für Samstag die Vorbereitung für den ersten Em

pfang der Saeramcntc und das Lesen.
I m  laufenden Jahre 1868 sind cs 45 Zwünglinge, 

die die Schule besuchen, und die meisten haben früher mit
unter gar keine Schule oder eine solche nur kurz besucht. 
Hievon sind nur 3 in den Sitten mittelmäßig elassificirt. 
Eine gleiche Elassification erhielten 7 in der Religion, IS im 
Lesen, 6 im Schreiben, 10 im Rechnen, 4 in der Fähigkeit, 
10 im Flcißc und (S in der Aufmerksamkeit; sonst durch- 
gehendes ist die beste Classification vorwiegend.

Schon daraus ist die wohlthätige Folge des Unter
richtes, die wirklich moralische Besserung zu ersehen. Daß 
die hicrländischc Anstalt nach beiden Richtungen der Bekeh
rung des äußern und inner» Menschen eifrig wirkt und als 
Mustcranstalt gelten kann, und wirklich gilt, möge damit be
leuchtet werden, daß unter den vielen gebessert Entlassenen 
—  nur das Leben eines und der Erfolg seiner sittlichen 
Besserung — geschildert wird.

Es wurde ein arbeitsscheuer, dem Vagabundiren und 
Betteln ergebener, gemeinschädlichcr Mensch, zu Wien ge
boren, 39 Jahre alt, katholischer Religion, ledig, Buchdrucker 
und Schriftsetzer von Profession, im Jahre 1863 in diese 
Anstalt notionirt. Dieser Mensch war oft in Verhaft, war 
bereits dreimal in einer Zwangsarbeitsanstalt, wurde 

einmal wegen Majestätsbeleidigung, 
einmal wegen Betruges, 
einmal wegen Wachebeleidigung und 
fünfmal wegen Fälschung ' 

bestraft.
I n  der Anstalt wurde er als Hadernsortirer, Kran

kenwärter und zuletzt als Schreiber beschäftiget, und seine 
Aufführung war allmälig derart gut, daß sie die gegrün
detste Hoffnung auf vollkommene Besserung gab. Nach 
einem Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen, also im Jahre 1865, 
wurde dieses in die II. Classe der zu entlassenden Zwang-

linge ein gereihte Individuum der großen Entfernung wegen 
im Schubwege in die Heimath gestellt; es würde zu weit 
führen, wollte man die Gefühle dieses gebesserten Menschen 
beschreiben, welche ihn an der Stelle seines früher» im 

' ordentlichen Lebens übermannt haben. Es genüge, zu er
wähne», daß er in einem von seiner Heimath weitgelegenen 
Orte ein Asyl und eine Condition als Setzer mit wöchent 
liehet» Verdienst per 4—6 fl. gefunden hat und sich in dank
baren Briefe» — an den Anstalts - Verwalter gerichtet — 
der ihm zu Theil gewordenen Wohlthat der Angewöhnung i zur Arbeit erinnert und das, was er jetzt ist, auch zn bleiben 
verspricht.

Möge dieser Fall, der nicht vereinzelt dasteht, allgemein 
überzeuge», daß die hicrländischc Zwangsarbeitsanstalt die 
besten Erfolge der sittlichen Besserung anfzuweise» hat und 

| als eine Musteranstalt gelten kann.
Freudig constatirt dies der Ausschuß, welcher sich die 

j  Anstatt in allen Räumen genau angesehen und von der 
Reinlichkeit und Ordnung, die daselbst herrscht, über
zeugt hat.

Daß diese guten Erfolge erzielt werden, liegt in der 
gewissenhaften Erfüllung der Jnstrnctions Vorschriften, und 

I weil darunter eine der wichtigsten eben die Instruction für 
de» Seelsorger ist, so beantragt der Ausschuß die Geneh
migung derselben, wie sie tut Entwürfe vorliegt.

8. Im  ruction für die Verwaltung. Diese Instruction 
ist für den Verwalter und für den eontrolirenden Beamten

i mit Rücksicht auf die dienstliche Stellung dieser Beamten,
: dem Landesausschnß und der hohen Landesregierung gegen 
| über, entworfen und im wesentlichen mit der bestehenden 
| übereinstimmend.

Die Handhabung der Hausordnung, die Ueberwachnng 
des Aufsichtspersonaleö und laut § 9 in Betreff der Dis- 
ciplinarbehandlung der Zwangöarbcitcr, das Benehmen nach 
der Vorschrift der hohen k. k. Ministerial-Verordnung vom
4. Ju li 1860 Rcichsgcsctz-Blatt Z. 173 wird darin zur be
sondere» Pflicht gemacht; und der Ausschuß hat in einem 
Beisätze zu dem Entwürfe des Landesausschnsscs insbeson
dere auf die Beachtung des Gesetzes vom 15. November 
1867 Z. 131 hingewiesen; ebenso das Wachen über die
Sicherheit in der Anstatt im allgemeinen, über die Erhal 
tung des guten, feuersicheren Banznslandcs des Hauses, der 
guten Instandsetzung der Fcncrlöschrcgnisitcn. Auch wird 
die Verwaltung im § 17 verpflichtet, für die ununter
brochcne, angemessene Beschäftigung der Zwangsarbcitcr und 
für die größtmöglichste Hebung des Fabrikserträgnisses, da 
her auch stets für einen Vorrath der Rohprodukte in der 
Art zn sorgen, daß beim Abgänge der Privatarbeitcn sogleich 
mit der Verarbeitung der ärarischen Fabrikate begonnen
werden kann.

9. An diese Instruction reiht sich die für die Ver
waltung bestimmte Acciinungsinstruction, an die sich rück- 
sichtlich der Geld- und Materialgebahrung zu halten ist. 
Diese Instruction umfaßt die Vorschriften in Bezug auf 
die Geldrechnung, auf die Service- und Materialienrcch 
nung, auf die Jnventarialrechnung, auf die Rechnung über 
die Zwänglingsbckleidung, Bett- und Leideswäsche, sowie 
über die Bcschnhnng und Spitalsfonrnituren, auf die De 
positen-Rechnung und auf die Fabriksrechnung, und schreibt 
für diese Rechnungsmanipulation gewisse Formularicn vor.

Der Ausschuß beantragt die Genehmigung der I n 
struction für die Verwaltung und der für dieselbe be 
stimmten RechnungSinstrnctio», sowie der ihr beigeschlossenen 
Formularien.
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10. Instruction für den Werkmeister. Da der Werk
meister dasjenige Organ der Anstalt ist, wodurch die An
stalt die Detenirten in fabrikömäßiger Beschäftigung unter
hält, so ist diese Instruction wesentlich und wichtig.

Die die^fallö bestandene Instruction von: '28. Decem- 
ber 184V) hat sich nicht mehr bewährt, und schon im Jahre 
1859 wurde eine neue entworfen und von der k. k. Landes
regierung unter dem 24. September 1859 Z. 15104 ge
nehmiget. Diese Instruction liegt im Entwürfe vor und 
behandelt die Vorschriften über das Verhalte» und die per
sönlichen Verhältnisse des Werkmeisters, von dem strenge 
Moralität, Nüchternheit und Ordnung gefordert wird. 
Sic legt dem Werkmeister die Pflicht des Unterrichtes der 
Zwänglinge nnd der Zuweisung der Arbeit aus. Es steht 
ihm zu die unmittelbare Zntheilnng, Leitung und Aufsicht 
i» den gefammten, in das Fabrikswesen einschlageuden Ar 
beitszweigen.

Er hat auch die Aussicht über die Materialien und 
Werkzeuge und sorgt für die Effectnirung der Privatar- j 
beitsbestellnnge» sowie der Arbeiten in eigener Regie.

Die in dieser Instruction aufgenommenen Vorschriften 
erweisen sich als vollkommen zweckentsprechend, und deshalb 
beantragt der Ausschuß bereit Genehmigung.

11. Enblich wäre noch in Bezug aus bie Feuerlösch- 
vrdnnng zu bemerken, baß sich eine solche als briugenb uoth- 
wenbig herausstellt.

Bisher war für bie Anstalt keine Feuerlöschorbnuug 
vorgeschriebe», weil aber ber Ausbruch eines Feuers ver- 
schiebene Dkaßregelu zur Erhaltung ber Sicherheit im I n 
nern, als auch zur Abweubung einer Gesahr von außen, 
bann zur Beseitigung ber selben i» ber Anstalt selbst uoth- 
wenbig macht, so würbe eine Fenerlöschorbnung entworfen, 
welche bie Vorschriften für bie Fälle bestimmt, wenn baß 
Feuer in ber Nähe ber Anstalt ober im Innern berselbcn 
ausbricht.

Der hohe Lanbtag wolle auch diese Feuerlöschorbuuug 
genehmigen.

Peter Koster m.
Obmann.

ü r .  Saviuscheg in. p.,
Berichterstatter."

Landeshauptmann:
Wünscht Iemanb ber Herren zu beit einzelnen Punkten 

bas W ort?
(Nach eilte r Pause — Po prestauku:) Wenn nicht, so 

stimmen wir ab.
(Bei ber hierauf erfolgten Abstimmung werben bie 

Ausschußanträge bezüglich sämmtlicher Instructionen Nr. 1 
bis 11 vom hohen Hanse genehmiget. —  (Pri glasovanjn  ob -  
velja p red lo g  odborov zastran  vseh  napotkov st. 1 — 11.)

Landeshauptmann:
Da diese Instructionen selbständige Operate find, so 

entfällt die dritte Lesung.

Nach der geschriebenen Tagesordnnng würde jetzt ein 
anderer Gegenstand zur Verhandlung kommen, da aber der 
-Bericht des Vaubesausschusses über beit Verbienst ber Zwäng- 

im Zusammenhänge steht mit bettt oben vernommenen 
Berichte, so werbe ich biese Vorlage gleich jetzt in Ver- 
hanbluug nehmen lassen uttb bitte den Herrn Berichterstat
ter, seinen Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter D r. Costa
(liest von ber Tribüne — bere iz odra):

„H o H e r 8 a n b t a g  !
Bei Gelegenheit ber Berathung des Zwangsarbeits- 

Hans-Präliminares int löblichen Finanzausschüsse ist die Frage 
angeregt worben, welches bie Arbeitsleistung ber Zwänglinge 
sei, bie sich natürlich in ber Ziffer ihres Verbieustbetrages 
ausbrückt.

Der Laubesausschuß hat bieSbezüglich bie nöthigen E r
hebungen gepflogen imb erlaubt sich, beut hohen Vandtage 
nachstehenden Bericht vorzulegen.

Im  Jahre 1867 betrug der baar 
eingeflossene Arbeitslohn laut Privat- 
arbeitöjournal  4617 ft. 87 kr.

Einzubringender Arbeitslohn - Rnck-
s t a t t b .........................................   . . 175 „ 31J „

Summa . 4793 fl. 18J kr.
Hievon ab beit aus bettt Jahre 1866 

batimtben uttb im Jahre 1867 ein- 
gebrachten Arbeitslohn - Rückstanb mit 211 „ 3(> „
Verbleibt ein Verbienst am Privat- 
Arbeitslohn für bas Jahr 1867 per 4581 fl. s s k r .

Hiezu ber Arbeitsverbienst aus bettt 
Material- uttb ManipulationSausweise 
(eigene F a b r ik a te ) .........................912 „ 11J „

Wornach bie Summe des wirklichen 
ZwänglingSarbcitsverdicnstcö . . . 5494 fl. — kr.
österreichischer Währung betragt.

Hiebei ist jeboch der durch Erzen- 
gug und Verkauf der Fabrikate in 
eigener Regie int Jahre 1867 erzielte 
Manipulations- und Verkaufsgewinn
m i t .............................................  88 fl. 16 fr.
welcher hingegen int Jahre 1866 . 543 „ 69j „
betrng, nicht inbegriffen.

Die Gesammtverpflegstage für das 
Jahr 1867 b e t r u g e n ......................  78347 Tage

Wenn hievon die Sonn- und Feier
tage, die Kranken- und Marodetage, 
bie Straftage der Zwänglinge in bett 
Eiuzelnarreften, sowie bie burch den 
Schul- und Religionsunterricht entfal
lende Arbeitszeit, zusammen mit . . 23853 j  Tagen
abgezogen werden, soverbleiben nur mehr 54493£ wirkliche
Arbeitstage.

Wenn ittttt diese wirklichen Arbeitstage mit 54493J 
mit dein oben nachgewiesenen wirklichen Arbeitsverdienste 
verglichen werden, so ergiebt sich als durchschnittlicher Ver
dienst eines Zwänglings per Tag 10$ kr.

Hiebei muß jeboch bemerkt werden, daß unter bett ob 
angesetzten Arbeitstagen auch bie Tage ber mit bett Hans 
arbeiten, Attsbessern ber Wäsche, Bekleibuttg unb Be>chtch- 
uttg, sowie mit ber Anfertigung uttb Instanbhaltung der 
Fabrikswerkzeuge und Hausgeräthe, sowie mit der Kranken
pflege unb mit bett Schreibgeschästen beschäftigten Zwäng 
linge, bereu Anzahl zusammen 15—20 Man» beträgt uttb 
für welche nicht nur kein Arbeitsverbienst einfließt, svttbertt 
denselben aus ber Fabrikskasse noch eine Belohnung aus 
bezahlt wirb; — sowie alle Lehrlingstage ber Zwänglinge 
mitbegriffen fittb, unb baß, wenn für derlei Arbeiten ber 
tarifmäßige Arbeitsverbienst an bie Fabrikskasse einbezahlt 
werben würde, sich das Resultat viel befriedigender barstel
len würbe.
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Ueberhanpt muß jedoch bemerkt werden, daß diese Durch- 
schnittsziffer des Arbeitsverdienstes der Zwänglinge einen 
sehr untergeordneten Werth hat, indem der Natur der Sache 
nach der Verdienst der einzelnen Zwänglinge je nach In d i
vidualität, ungeheuere Differenzen aufweiset, wie die nach
stehende Tabelle zeigt.

Arbeiter
Höchster Verdienst Geringst. Verdienst

Mo n a t ft. kr. Mo n a t fl. kr.

Schneider December 25 23 Mai 34
Weber- M ai 13 67 Februar 2 43

Schuster August 12 70 März — 17
Stricker M ai 4 58 August — 66

Borstensortirer
Zündhölzelschachtel-

M ai 3 55 April — 20

macher October 3 42 Februar- — 48
Abtoinber Ju li 2 65 März — 20
Spinner Jänner 2 55 September — 20

Bei diese» großen Differenzen ist es denn auch er
klärlich, daß der höchste monat l i che Ueberverdi cnst  
eines Zwänglings im Jahre 1867 fünf  Gul den  3 kr. 
der kleinste monatliche Ueberverdicnst hingegen blos dre i  
Kreuzer  betrug.

Die Grunde dieser V ersch iedenheit liegen:
a) in der Verschiedenheit der Arbeiten selbst. Schneider- 

uud Weberarbeit gibt einen viel höheren Ertrag, 
als Abwinden oder Spinnen;

1>) in dem Wesen der Zwa n g s a r b e i t ,  welche immer 
und überall hinter der freien Arbeit zurückbleibt;

c) in der Individualität der Zwänglinge, deren einige 
mit allen Disciplinarstrafen nicht zur Arbeit zu 
bringen sind, wozu auch die größere Befähigung 
und Geschicklichkeit, wie nicht minder der Umstand 
gehört, ob der Zwängling ein Gewerbe bereits 
kann, oder es erst in der Anstalt lernt.

Gewiß ist es endlich, daß der Ertrag der Fabrik ein 
höherer wäre, wenn immer genug Arbeit höherer Gattung 
(Schneider-, Weber-, Schnsterarbeit) bestellt würde. Der 
Absatz der Producte ist jedoch bei der herrschende» großen

Concurrenz ein äußerst schwieriger, wobei es jedoch der 
Landesausschuß pflichtgemäß anerkennen muß, daß die Ver
waltung alle hiezu erforderliche» Wege einschlägt.

Der Landesausschuß stellt den Antrag:
Der hohe Landtag wolle diesen Bericht zur geneh

migenden Kenntniß nehmen."

Landeshauptmann:
Wünscht Jemand über diesen Antrag das Wort?
(Nach einer Pause — Po prestanku:)
Wenn nicht, so stimmen wir darüber ab, und ich bitte 

jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich — Nijeden ne 
vstane.)

Der Antrag ist vom hohen Hause genehmiget.

Wir kommen nun zum Rechnungsabschlüsse des krai- 
nischen Grundcntlastungsfondes pro 1866.

Der Herr Berichterstatter wird seinen Vortrag be
ginnen.

Berichterstatter Dr. Costa
(liest von der Tribüne — bere iz odra): 

„ Hohe r  Landt ag!
Im  Anbuge wird der Rechnungs-Abschluß des kraini- 

schen Gruttdcntlastuugöfondes für das Jah r 1866 zur ver
fassungsmäßigen Behandlung vorgelegt.

Vom krainischen LaiideSauöschusse."
Ich würde mir den Antrag erlauben, daß die beiden 

Ausweise lediglich im stenographischen Protokolle ausgenommen 
und diese Vorlage dem Finanzausschüsse zur Behandlung 
zugewiesen werde.

Landeshauptmann:
Wird dieser Antrag unterstützt? Ich bitte jene Her

ren, welche denselben unterstützen, sich zu erheben. (Geschieht
— Se vzdignejo.)

Er ist hinlänglich unterstützt.
Ich bitte nun jette Herren, welche mit diesem Antrage 

einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich
— Nijeden ne vstane.)

Er ist vom H. Hause angenommen.

(Demgemäß folgen hier die betreffenden Ausweise.)
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G e b a h r u n g  des  Kraiuischt« ® r n n i r n t t f l | t n n g 8 - / o n b t s

im Solarjahre 1866

auf Grund des Rechnungs-Abschlusses und mit Bezug auf das betreffende
Präliminare pro 1866.
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Gesammt ° Einnahme Voranschlag Gegen den Voranschlag

Benennung

der
Wirklicher 
Erfolg im

Activrück- 
stände mit 
Ende des

Zusammen

geneh
migte P rä 

lim inar
ansätze für

Activrück- 
stände mit 
Ende des

Zusammen

ist die Gesammtein- 

nahme

s
Q

R u b r i k e n Jahre 1860
Jah res 1866

das Jah r  
1866 Jahres 1865 höher geringer

fl. f , ft. kr. fl. Ir. f«. tr. fl. kr. fl. kr. fl. | kr. fl. | fr.

1

I. Einnahmen von den 
W p f l i d j f e f e i t :

An C a p ita l ......................... 114378 5 3 '/. 185062 86 299441 3 9 7 , 186000 146922 62 332922 62

1

33481 2 2 '/ ,

2 „ Sperc. Zinsen . . . . 47077 7 0 '/, 146516 7 0 ',, 193594 41 74400 — 81418 5 9 '/, 155818 5 9 '/. 37775 8 1 '/, — —

3 ,, Annuitäten . . . . 4301 62 2445 45 6747 7 7 , 5570 — 1274 5 6844 5 — — 96 9 7 '/,

4 „ Sperc. Verzugszinsen . 5567 1 7 . — 5567 1 7 , 7000 — — — 7000 — — — 1432 9 8 7 .

5 Sum m e ad I. . . 171324 88 334025 1 7 . 505349 89*/, 272970 229615 2 6 '/. 502585 2 6 '/, 2764 63

(5

I I .  Einnahmen vom 
Lande:

An Renten mittelst S teu er
zuschläge : 

a. An 26perc. Zuschläge zu  
den direkten S tenern  . . 199314 8 83128 4 6 '/ , 282442 5 4 '/ , 275298 55585 56 330883 56 48441 1 7 ,

b. an lOperc. Zuschläge zu 
den indirekten S teuern  . 46490 4 3 '/ , 27034 47, 73524 48 86872 — 5166 98 92038 98 — — 18514 50

7

I I I .  Einnahmen vom 
Staate:

An Laudeniial Kapitalien . 14688 14688 14688 14688

8 „ Laudemial - Renten . . 88 57. 23 90 111 95'/, 23 — — 23 — 88 9 5 '/ , — —

9 „ Interessen von dem mit 
G rundentlastungs - O bliga
tionen bedeckten üaubentinl« 
C a p i t a l .......................... 50329 63 50329 63 49449 49449 880 63

10

IV. verschiedene Ein
nahmen :

Rechnnngs und andere E r
sätze, dann sonstige E m 
pfänge, a l s : Umschreibungs- 
gebühren, E rlös für Grund  
entlastungS Zahlungsbüchel 
und am Capitalsbetrage der 
verlosten, börsenmäßig ein 
gelöSten Grundentlastungs- 
O b lig a tio n en .................... 27995 8 4 '/ . 1003 41 28999 2 5 '/ , 3000 933 64 3933 64 25065 6 1 '/,

11 Zurückersetzte Vorschüsse . . — — 17322 21 17322 21 — — 9017 64 9017 64 8304 57 — —

12 Fremde Gelder und Depositen

13 Schließlich« barer Cassarest 3644 81 79151 44 82796 25 — — 8984 64 8984 64 73811 61 — —

1
14 Hanptsumme . . 513875 7 3 '/ . 541688 4 8 '/ , j1055564

1
22 70230C — 309303 172'/, 101160k 727, 43 9 6 0 |4 9 '/, r —
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G e s a m m t - A u s g a b e V o r a n s c h la g Gegen den Voranschlag

ä
<&.
s -

B e n e n n u n g

der
wirklicher 
Erfolg im 

Jahre 1866

Passivrück- 
stände mit 
Ende des

Zusammen

geneh
migte Prä- 

lim inar- 
ansätze für

Passivrück
stände mit 
Ende des

Zusammen

ist die G esam m taus- 

gabe

R u b r i k e n Jahres 1866
das Jahr  

1866 Jahres 1865 höher geringer

fl- kr. ft. kr. ft. kr. ft. |kr. ft. kr. ft. kr. ft- kr. ft. kr.

1. M e g ie a u s la g e n  der 
H r u n d - A b l ö s u n g s -  u n d  

M e g u l ir u n g s - K o m -  
m iff io t ic n .

a. L a n d e s c o m m i s s i o n :
15
16
17
18
19
20  
21 
22

Besoldungen der Beam ten . 
Functionsznlagen . . . .  
Besoldungen der D iener . . 
D iu rn en
Rem unerationen u. Aushilfen  
AnttS it. Kanzlei ersorderniffe
R e is e k o s t e n .........................
Verschiedene A uslagen . .

b. L o c a l c o m m i s s i o n e n :

2940
579
315

1875
95

1305
246

60

20

10—
7 8 '/.

43
26

142

75
25
60

2940
623
341

2017
95

1305
246

35
25
80

10
7 8 '/,

2940
585
315

2080
100

1172
300
200

—

43
26

167

75
25
40

2940
628
341

2247
100

1172
300
200

75
25
40

133 10

5

229
5

53
200

40

60

2 1 7 ,

23
24
25
26
27
28
29
3 0

Besoldungen der Beam ten . 
F nnctianszulagen  . . . .  
Besoldungen der D ie n e r . .
D i u r n e n ..............................
A m ts- it. Kanzleierfordernisse
R e is e k o s te n .........................
M i e t h z i n s e .........................
Sonstige A uslagen . . .

2520
1839

60
2370

456
11957

105

96

9 0 7 ,
88

105
186

161

245

70

20

3

2625
2026

60
2531

456
12202

105

66

20
9 0 '/ ,
91

2520
2340

60
2498

400
14000

32
10

—

105
186

191
100

1211

66

20

68

2625
2526

60
2689

500
15211

32
10

66

20

68
73

—

500

158
43

3008

10

9 ' / ,
77

31 S u m m e ad I. . .

I I .  G a p i t a l s - U M z a h -  
lu n g e n .

26666 43 910 53 27576 96 29552 2031 94 31583 94 4006 98

32

33

Durch Verlosung resp. T ilgu n g  
d. G n m ten tl. 'O bligationen  

Durch bare C apitals - A u s
gleichung ..........................

I I I .  I n te r e s s e n z a h lu n g  a n  
die B e r e c h t ig te n .

149677

78

50

9 2 '/ .

2572 50 152250

78 9 2 '/,

147000

100 —

5250

—

152250

100 — 21 7 7 ,

34 An 5perc. Interessen u. Grund  
entlastungs - O bligationen  
und Urbarial - Zehent und 
Landemial-Renten . . .

I V .  V e r sc h ie d e n e  ^ c u s -
flfllien .

447776 11 29635 8 '/ . 477411 1 9 '/, 449188 — 27916 7 3 '/, 477104 7 3 '/, 306 4 6 — -

35
36

37

38
39

40

Vorschnßriickersätze and. S ta a t
5perc. Passivinteressen für er

haltene Aerarialvorschüsse.
5perc. Passivinteressen an  den 

Landessond für erhaltene 
Aerarialvorschüsse . . .

Gegebene Vorschüsse - . .
Zurückverrechuete fremde G el

der und Depositen . . .
S onstige Ausgaben . . .

2331

15373
8304

86421
22885

91%

5 0 '/ ,
57

4 0 '/ ,
1 6 '/ ,

441101

9773

216

26731
20

25

7

54

2 0 7 .77

441101

12104

15590
8304

113152
22905

25

9 8 '/ ,

4 7 ,
57

61
9 3 '/,

— —

195461

2331

113152
554

46

9 1 '/ ,

61
1 0 '/,

195461

2331

113152
554

46

9 1 7 .

61
i o 1/,

245639

9773

15590
8 304

22351

79

7

4 7 .
57

83

—

—

41 H an p tsn m m e. . 759515 5 2 '/ , 510960 95 1270476 4 7 '/ , 625840 —346698 7 6 '/ . 972538 7 6 '/ , 297937 71 — —
42 B ei Vergleichung der A ns- 

gabensninme m it der jen
seitigen S u m m e der E in 
nahmen sub Post-Rr. 14 . 513875 73'/* 541688 4 8 '/ , 1055564 22 702300 309303 7 2 '/ , 1011603 7 2 '/ , 43960 49  V,

43 Ergibt sich ein ( Abgang . . 
Bedeckungs- j Ueberschnß .

245639 79
30725  5 3 '/ ,

214912 2 5 '/,
7 6 460

- 37395 4
39064 96

>krlas ( n  1*0 I S)
tHc*
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Summarische Nachweisung
des gesammtcn

Aktiv- und M w -Verm ögens des kruin. Gmdentlajlu»gs-/mdes

mit Ende des Solarjahres 1866.
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Post-
A c tiv  - F ord eru n gen

Betrag in österr. Währung

Nr. Ei nze l n Zu s a mme n
Ä n m r r K u n g

ft. kr. fl. ! kr.

1

2

3

I. Schuld der Verpflichteten.

An C a p i t a l ..................................

„ npcrc. Zinsen............................

„ Annuuitäten............................

1383072

146516

20044

10

70 V, 

89 1549633 69 V-

Bon den hierneben specifi- 
cirten Actio - Forderungen des 
Grundentlastungs - Fondes waren 
mit Ende December 1866 fällig, 
und zwar:

fl.

4

II. Schuld des Landes.

Für liquidirte Entschädignngs-Capi-
4676218

947002

354147

70V-

40

57

ad I zusammen 334025- 1 V- 
ad II 110186-14 
ad III
ad IV „ 97477- 6

5

6

t a l i c n .......................................

Für rückständige Ratenzahlungen 
(Steuerzuschlag).......................

Für Regiekosten-Ersätze . . . . 5977395 67'/-

int ganzen 541688-21V- 
Hievon die 

jenseits anmer- 
kungsweise be
sprochenen fälli
gen Passiv-For
derungen, im gan
zen per . . .  510960-95 

sonach zeigt sich 
mit Ende Decem- 
ber 1866 ein rei
nes, aus der cur
renten Gebahrung 
des Grundentla- 
stnngs-Fondes re- 
sultirendes Adv 
vum per . . . 30727-26 V-

7

8 

9

10

111. Schuld des Staates.

Für liquidirte, durch Grnndentla- 
stungs - Obligationen noch nicht 
bedeckte Landemial-Capitalien .

Für Laudemial-Renten . . . .

„ durch Grnndentlastnngs-Obli- 
gationen bedeckte Landemial-Ca- 
pitalien.......................................

Für 5perc. Interessen von diesem 
C a p ita le .......................................

2835

495

968897

8166

89

2

9 1 '/-

27 980395 9V -

IV. Sonstige Grundentlastungs- 
Fonds - Aetiva.

11 Aushaftende Rechnungs-Ersätze. . 982 90

12 „ Interessen-Rückersätze — 27

13 „ Borschuß-Rückersätze. 17199 13 V*

14 „ sonstige Empfänge . 15 69

15 Schließliche bare Cassareste. . . 79151 44 97349 43V-

16 S u m m e . — — 8604773 90
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Post-
Passiv - Forderuilgen

Betrag in österr. Währung

Nr. Ei n z e l n Z u s a m m e n
A n m e r k u n g

--- fl. 1 kr. fl. kr.

V. Forderungen der Berechtigten. Von den neben detaillirten
17 Für ltquidirte, durch Grundentla gesammten Passiv - Forderungen

18

stungS -Obligationen noch nicht 
bedeckte Entschädigungs-Capita
lien .............................................

„ rückständige Renten von solchen 
Capitalsforderungen. . . .

24298

2958

27»

50

des GrundentlastungS - Fondcs 
waren mit Ende Dccember 1866 
fällig, und zwar:

fl.
ad V zusammen 32207-58'/»

19 „ durch Grnndcntlastnngs-Obliga- 
tioncn bedeckte Entschüdigungs- 
capitalien..................................

„ rückständige öpcrc. Interessen 
von GrundentlastungS - Obliga
tionen .......................................

8864562

129140

ad VI „ 45109086 
ad VII „ 27662-50 72

20

477» 9020959

im ganzen 510960 95 

a d  P o s t - N r .  19.

VI. Forderungen des Staates. fl.
Unter den Grund-

21

22

Für aushaftcnde, dem Grundcntla- 
stungsfonde gegebene verzinsliche 
Borschüsse..................................

An öpcrc. Interessen von diesen 
Aerarial-Borschüssen. . . .

441101

9773

25

7 450874 32

entlastungs-Obliga-
tioncn per . . . 8864562-—
sind an verlosten,
nicht verzinslichen
Grundentlastnngs-

VII. Sonstige Grundcntlastungs- 
Fonds - Passiva

Obligationen zu
sammen , . . . 2572-50

23 Rückständige Regiekosten: Rest . 8861989-50

24

25

a. Der Grundlasten-Ablösungs- und 
Regulirungs-Landescommission .

b. der Grundlastcn - Ablösung«- und 
Regulirungs-Landescommission .

Sonstige rückständige Ausgaben .

Erhaltene, noch nicht zurückverrech- 
nete fremde Gelder und Depo
siten .......................................

212

697

237

26731

60

93

31

207» 27879 47»

a d  P o s t - N r .  2 8.

fl.
Das neben aus

gewiesene reine 
Passiv - Vermögen

p e r ......................  894938-46 V»
beträgt im Ver
gleiche zu dem An
fangs des Jahres 
1866 bestandenen 
Passiv - Verinögen
p e r ....................... 787622- 7 7 ,

mehr um . 107316-39

26

27

Summe . .

Bei Vergleichung der vorstehenden 
Passiv-Forderungen mit den jen
seits nachgewiesenen Activ-For- 
derungen sub Post-Nr. 16 pr.

9499712

8604773

367»

90
28 ergibt sich mit Ende Deccmber 1866 

ein reines, hauptsächlich durch 
unverzinslichcEinzahlungs-Rück- 
stände des Landes entstandenes 
Passiv-Vermögen de« Grundent-
lastungsfondes von . . .  . — 894938 467,
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Landeshauptmann:
Es kommt nun der Bericht des Landesausschusses über 

das gestellte Ansuchen des Stadtpfarrers in S t. Jacob, Herrn 
Gustav Köstl, um Bewilligung eines Beitrages zur Her
stellung der Marienstatue am S t. Jakobsplatze.

Bitte den Herrn Berichterstatter, seinen Bericht vor
zutragen.

Berichterstatter Abg. Kromer
(liest von der Tribüne — bere iz odra):

„ Ho h e r  L a n d t a g !
Als tut Jahre 1679 in den österreichischen Erblanden 

etitc verheerende Pest ausbrach und daselbst Hunderttauseude 
von Menschen hinwegraffte, gelobten die damaligen Stände 
Krains, der Mutter Gottes eine Statue zu setzen, falls 
dieses Land von der Pest verschont bleiben würde. — Der 
Wunsch ging in Erfüllung und eingedenk des Gelübdes — 
dann zur bleibenden Erinnerung an die in den Vorjahren 
gegen die Osmanen mit vielem Glücke geführten Kriege 
ergriffe» die krainischcn Stände im Jahre 1680 die I n i 
tiative zur Errichtung einer Bkarien-Statue, zu welcher der 
Plan von unserem braven Nalvasor entworfen, und die 
sohin im Jahre 168‘2 am S t. Jacobsplatze vor dem Re- 
donten-Gebände feierlich aufgestellt wurde. — Diese Statue 
stand auf einer hohen Marmorsäule, und am Piedestal, 
dessen Fronten vier Heilige: Josephus, Ignatius, Fran- 
ziscns Xav. und Leopolduö zierten, war das Ehronographicum 
angebracht: Dei Matri Virgini status Carnioliae posnit 
ex voto.

Als im Jahre 1844 die gedachte Statue ob der eiu- 
getreteuen Baufälligkeit abgetragen werden mußte, faßte der 
damalige Stadtpfarrer, Herr Jakob Pochliu, sogleich den 
Entschluß zu bereit Wideraufstellung — Der Platz hiezu 
ist zwischen der S t. Jakobskirche und dem Virant'schcn 
Hanse ermittelt, behördlich genehmigt und das Fundament 
bereits gelegt worden. Der von dem hiesigen Steinmetzmei- 
stcr Ignaz Toman entworfene Ausführungsplan wurde in 
München von dcn ausgezeichnetsten Architekten geprüft, in 
einzelnen Theilen verbessert, uud dürfte nunmehr der ge
schichtlichen Bedeutung des Aionnments ttttd allen Anfor
derungen der Aesthetik vollkommen entsprechen. — Am Pie
destal der Statue sollen die vier Heiligen: Nikolaus, Petrus, 
JacobuS und Johann Bapt. als Psarr- und Schutzpatrone 
unserer Landeshatlptstadt ausgestellt werden.

Die Wiedererrichtung der Marien - Statue und die 
Ausführung des Plaues scheiterte bisher nur ans Mangel 
an Geldmitteln, zn bereit Ansammlung die Herren S tad t
pfarrer in S t. Jakob, Johann Pochlin, Franz Hrovath tinb 
Gustav Köstl — seit mehr als 20 Jahren fortgesetzt bestrebt 
waren. Allein bei aller Sorgfalt touutcu bisher nur 4000 fl. 
aufgebracht werben, während bie vollcnbctc Ausführung ein 
Capital von beiläufig 14.000 Guldeu aitforbcru dürfte.

Aus diesem Anlässe hat sich der derzeitige Stabtpsar- 
rer Herr Gustav Köstl au beit Laubesauöschttß mit ber Bitte 
geweubet, bie Realisiruug obgebachtcu Plaues mit einem 
Beitrage aus Laubesmitteln zu sudlcvireu.

I n  Erwägung also, baß eS sich vorwicgcub um bie 
Wiebcraufstelluug eines ALonumentes hanbelt, besiett Errich
tung bie vormaligen Stände Krains feierlich augelobt, und 
durch das sie die dankbare Erinnerung für unser Kronland 
glücklicher Ereignisse forterhalten haben, dann in weiterer 
Erwägung, daß aus diesem Aulasse bereits von der vorma
ligen ständisch verordueteu Stelle mit Berichte vom 22sten 
Jänner 1858 Z. 218 ein Beitrag von 500 fl. aus dem

ständischen Fottbe beantragt, jedoch damals nur aus M an
gel an Fonbsmitteln nicht bewilligt würbe, — fiitbet ber 
Lanbesansschuß zn beantragen:

Der hohe Lanbtag wolle beschließen:
„Diese Borlage werde dem Finanzausschüsse zur 

thuttlichsten Berücksichtigung ttttb weiteren Antragstellung 
zugewiesen."

Landeshauptmann:

Wünscht Jemand das Wort ?

I’oslniiec <lr. Costa:

Gospöda rnoja! Jaz rnisliin, da bi se laltko danes 
koj zedinili, ali bocerno kaj darovati za ta spotninek 
ali ne. Ne sarno, da je sporocilo dezelnega odbora jasno 
na vse strani, so tndi gospodjo poslanci prejeli posebno 
knizico, v kterej je zgodovina tega sporninka v krat- 
kem popisana.

Tedaj mislim, da ne bode tezko nobenemu iz med 
nas, izreci koj danes, ali bocerno kaj dati ali ne. Za- 
rad tega bi jaz mislil, da bi koj danes koneeno resili 
to rec in ne oddajali je se le tinanenemu odseku.

Öe jo pa bocerno koj danes resiti, se vprasa, ali 
bomo kaj darovali, ali ne? — In v tem obziru sem 
jaz teb raisli: Ta spominek so nasi preddedi, so sta- 
novi na§e domovine stavili. mi kot njib nasledniki 
tndi — skoro bi rekel. — ne moremo drugace skleniti, 
kakor da po nasib okolscinah in po mogoönosti kaj 
damo, da se zopet sozida ta zgodovinski spominek, ki 
ni samo zgodovinskega pomena, temvec tudi zgodo
vinski na to stran, da so ga domaei, kranjski sinovi 
ustanovili. Tedaj bi jaz nasvetoval, naj slavni dezelni 
zbor sklene, da daruje za Marijen spominek, ki se bode 
stavil na Sentjakopskem trgu v Ljubljani, iz tako ime- 
novanega stanovskega zaklada (ständischer Fond) 500 gol- 
dinarjev.

Landeshanptmann:
Wirb ber soeben vernommene Antrag unterstützt?
Ich bitte jene Herren, welche benselbeu unterstützen, 

sich zn erheben. (Geschieht — Se vzdignejo.)
Er ist hinlänglich unterstützt. Wünscht noch Jemand 

bas Wort V
Wenn nicht, so hat ber Herr Berichterstatter bas 

letzte Wort.
Berichterstatter Abg. Kromer

Ich habe nichts gegen beit Antrag bes Herrn Vorred
ners zn bemerken, er bezweckt eben beit Antrag zu einer 
fortsetzuugswcisen Erfüllung bes GelübbeS, welches bie ehe
maligen Stäube Kraius aus Dankbarkeit über bie glücklich 
überstanbene Gefahr feierlich angelobt haben.

Landeshauptmann:

Die Herren haben beit Antrag bes Herrn Abg. Dr. 
Costa vernommen, ich brauche benselbeu bähet: nicht zu wie- 
berhoteit.

Wir schreiten gleich zur Abstimmung tmb ich bitte jene 
Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. ^Niemand erhebt sich — Nijeden ne vstane.)

Der Antrag ist vom H. Hause einstimmig genehmigt.
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Wir haben die heutige Tagesordnung erschöpft.
Bor allem muß ich noch die Herren Mitglieder des 

Finanzausschusses zu einer vertraulichen Besprechung gleich 
nach der Sitzung im Conserenz-Saale entladen.

Die nächste Sitzung ordne ich auf Montag den 28ften 
September an und stelle auf die Tagesordnung:

1. Zuschrift des hohen Landes-Präsidiums, betreffend 
die Ausfertigung des Hutweiden- und Wechfelgründe-Ver- 
theilungsgesetzcs im deutschen Orig.-Texte.

2. Bericht des Ausschusses für Gemeinde-Angelegenhei- 
ten und für die Landtagswahlordnung über die Regierungs
vorlage, betreffend das Gesetz, wodurch die Gemeindeord- 
nuug für die Stadt Laibach vom 9. Ju n i 1850 abgeän
dert wird.

3. Dr. Tomanov nasvet zastran izpeljave zeleznice 
0(1 Ljubljane po Dolenskem do Karlovca ali do kakega 
drugega kraja v dotiko s hrvaäkimi, ogrskimi in dal- 
roatinskimi zeleznicami.

4. Porocilo dezelnega odbora zastran naprave po- 
sebnih kmetijskih Sol na Kranjskem.

Seja se konca o 10. minuti irez 13. uro.

5. Bericht des Landesausschusses über die Frage der 
Wiederbesetzung des von Flachenfeld-Wollwitz'schcn Canoui- 
cates.

6. Bericht des Landesausschusses über den gegenwär
tigen Stand der Merschetschendorfer Straßenbau-Angelegenheit.

7. Porocilo gospodarskega odseka zastran proSnje 
oböine v spodnji SiSki, da bi smela dva paänika pro- 
dati.

8. Porocilo gospodarskega odseka zastran proänje 
Sentviäke zupanije za razdelitev hoste „Sentviäki potok.“

9. Bericht des Petitionsausschusses über das Gesuch 
des Anton S trita r pcto. Reqnisitionssordernngen und Zwangs
darlehen de 1806.

10. Bericht des Petitionsausschusses über das Gesuch 
der Ortsgemeinde Altlack und mehrerer Insassen vom heil. 
Geist um deren Belastung bei der städtischen Schule in Lack.

Is t  etwas gegen diese Tagesordnung zu erinnern? 
(Nach einer Pause — Po prestanku:) Wenn nicht, ist die
selbe vom H. Hause mit mir vereinbart.

Die Sitzung ist geschlossen.

— Schluß der Sitzung 12 Ih r  10 Minuten.

--------

®ttl«8 de» kainilchen 8anbe*ea*|*»fit«. Druck eon Ig n . ». Kleinmayr *  8«b. Bamberg in Laibach.




